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Wissen Sie, wie oft Ihre Kinder im Internet unterwegs sind? Wissen Sie, was sie 

dort treiben? Wissen Sie, was die (rechtlichen) Folgen eines von Ihnen als unbe-

denklich angesehenen Handelns ihres Nachwuchses sein können?

Das World Wide Web verschafft sich aufgrund seiner immer größer werdenden 

Popularitªt auch in den Kinder- und Jugendzimmern immer ºfter einen festen Platz. 

Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 benutzten im Jahr 2010 100% der 14- bis 

19-jªhrigen zumindest gelegentlich das Internet; 1997 waren nur 6,3% dieser Al-

tersgruppe im Netz unterwegs (siehe van Eimeren/Frees, Media Perspektiven 

7-8/2010, S. 336). Aufgrund dieser Kennzahlen treten beim Umgang der Kinder mit 

dem Internet allerdings auch immer wieder rechtliche Konþikte auf.

Dieses Handbuch soll Eltern daher auf verschiedene problembehaftete Fallkreise 

aufmerksam machen. Das Netz ist kein ñrechtsfreier Raumñ, in dem die Gesetze 

der normalen Welt nicht gelten. Gerade durch die Eigenart des Internets, weltweit 

verf¿gbar und durchsuchbar zu sein, lassen sich mºgliche RechtsverstºÇe oftmals 

leichter feststellen und in k¿rzerer Zeit verfolgen, als dies im realen Leben mºglich 

wªre. Auf der anderen Seite bietet es etwa Betr¿gern ï beispielsweise durch die 

in gewissem MaÇe vorhandene Anonymitªt ï eine Plattform, um allzu unbedachte 

Nutzer in eine ihrer vielen (Kosten-)Fallen laufen zu lassen. Speziell Minderjªhrige 

sind f¿r die kriminellen Maschen vieler Internet-Abzocker oftmals besonders anfªl-

lig. Ferner sind im Internet quasi jederzeit Inhalte verf¿gbar, an die Minderjªhrige im 

normalen Geschªftsverkehr nicht in Kontakt kommen (kºnnen).

Der nachfolgende Leitfaden ist dabei keineswegs als unbedingter Appell zu ver-

stehen, den Nachwuchs heimlich zu kontrollieren, exzessive Überwachungsmaß-

nahmen einzurichten oder die Internetnutzung der eigenen Kinder gªnzlich zu ver-

bieten. Auch wenn dies durch entsprechende Systemeinstellungen oder spezielle 

Programme technisch mºglich ist, geht es uns mit diesem Ratgeber vielmehr da-

rum, zu einer angemessenen Aufklªrung und Medienkompetenz beizutragen, um 

Vorwort
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die endlosen Vorteile des Internets rechtssicher in Anspruch nehmen zu kºnnen. 

Das Handbuch ist damit gleichsam an interessierte Eltern und an den Nachwuchs 

selbst gerichtet.

Ein Ratschlag umspannt daher den gesamten Text: 
Reden Sie mit Ihren Kindern!

In den drei Kapiteln dieses Handbuchs erlªutern wir zunªchst die wichtigsten Be-

griffe und das grundsªtzliche Problem der unterschiedlichen Fallkreise ï das Wis-

sen, das Ihre Kinder Ihnen mºglicherweise voraushaben ï, um danach die juristi-

schen Probleme zu beschreiben und schließlich mögliche Lösungen aufzeigen zu 

können.

Die in unserer tªglichen Praxis am hªuýgsten Fªlle der rechtswidrigen Tauschbºr-

sennutzung haben wir bereits in unserem ¿beraus erfolgreichen ĂHandbuch File-

sharing ï Ein Leitfaden f¿r Elternñ verarbeitet. Dieses ist neben anderen aktuellen 

Beitrªgen zu medienrechtlichen Themen ebenfalls auf unserer Website unter 

www.wbs-law.de verfügbar.
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Kapitel 1:
Unvorhergesehene
Kosten

WeiterAbbrechen

Gerade unter den ýnanziellen Folgen der Unachtsamkeiten ihres 
Nachwuchses leiden Eltern oftmals besonders, da jene nicht nur völlig 
¿berraschend im Raum stehen, sondern im Einzelfall auch in betrªcht-
licher Höhe anfallen können.

Dar¿ber hinaus werden durch unbedachtes Abwarten allzu oft die von 
der Gegenseite geforderten Kostenbetrªge zusªtzlich von Mahnge-
b¿hren, Anwaltskosten oder letztlich Gerichtskosten þankiert.

Im Folgenden skizzieren wir die hªuýgsten Problemfªlle: Den Umgang 
mit Abofallen, die Nutzung von Mehrwertdiensten und das Einkaufen 
mit dem Account der Eltern.

Internetrecht für Eltern
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Der in der medialen Berichterstattung (neben dem Filesharing) wohl am breitesten 
diskutierte Problemkreis ist der der ñAbofallenñ. Dieser Begriff hat sich mittlerweile 
auch im juristischen Alltag etabliert. Er beschreibt ein vom Nutzer nicht bewusst (als 
solches) abgeschlossenes entgeltliches Dauerschuldverhªltnis mit dem Anbieter 
einer Internetseite.

Was heiÇt das? Der Nutzer eines (Internet-)Angebots geht ein Vertragsverhªltnis 
mit dem Anbieter ein, da jener davon ausgeht, dass die auf der Internetseite an-
gebotenen Leistungen kostenlos sind. In der Regel handelt es sich nªmlich um 
Informationen, die auf anderen Seiten tatsächlich kostenlos verfügbar sind (Gra-
tissoftware, Routenplaner, Ahnenforschung, Intelligenztests sind klassische Bei-
spiele). Teilweise werden jedoch auch die Leistungen selbst als besonderer Kºder 
verwendet ï so werden dann etwa Sofortgewinne oder Gratis-SMS versprochen. 
SchlieÇlich werden zum Teil auch Dinge angeboten, die gerade bei der Jugend 
besonders ñhipñ sind und daher einen hohen ñKundenstromñ erwarten lassen; hier 
ist beispielsweise an Klingeltºne oder Handy-Apps zu denken. Der Masche der 
Seitenbetreiber fallen aber nicht nur Minderjªhrige zum Opfer, sondern auch durch-
schnittliche Verbraucher ï nach einer Studie des Infas-Instituts Ăbinnen zwei Jahren 
5,4 Millionen Deutscheñ (Bericht auf spiegel.de). Im Einzelfall können Jugendliche 
und Kinder aber ein besonders leicht zu manipulierendes Ziel darstellen.

Vor der Mºglichkeit der Nutzung des Angebots wird der Nutzer gebeten, sich unter 
Angabe seiner persºnlichen Daten auf der Seite anzumelden. Dass der Nutzer mit 
dieser Handlung in die Kostenfalle des Seitenbetreibers tritt, ist ihm nicht bewusst. 
Er glaubt vielmehr immer noch an die Unentgeltlichkeit der Seite.

1.1 | Abofallen

Das Problem
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Tatsªchlich sind die Leistungen der Abofallen-Betreiber jedoch alles andere als das. 
Der Nutzer kann dies unter normalen Umstªnden nicht erahnen, da die Geb¿hren 
des konkreten Angebots eben nicht transparent und deutlich gestaltet auf der Seite 
angegeben werden (so schreibt es geltendes Recht etwa in der Preisangabenver-
ordnung vor, siehe auch OLG Frankfurt, Urteil vom 04.12.2008, Az. 6 U 187/07). 
Die Kostenpþichtigkeit wird lediglich an versteckter Stelle in den Allgemeinen 
Geschªftsbedingungen (AGB) des Seitenbetreibers, die der Nutzer bei Vertrags-
schluss akzeptiert bzw. akzeptieren muss, festgehalten. Hier wird sodann ýxiert, 
dass der Nutzer sich verpþichtet, ¿ber einen festgelegten Zeitraum (oftmals zwei 
Jahre) einen festgelegten Betrag (in schºner RegelmªÇigkeit 96 Euro pro Jahr) an 
den Anbieter zu zahlen habe ï ¿ber die gesamte Vertragslaufzeit wªren in unserem 
Beispiel also Kosten in Hºhe von 192 Euro fªllig.

Weigern sich die Opfer diese Betrªge zu begleichen, bauen die Seitenbetreiber in 
der Regel eine heftige Drohkulisse zu Lasten der Opfer auf: Sie schalten Anwªlte 
und/oder Inkassounternehmen ein, die mit Mahnungen, SCHUFA-Eintrªgen oder 
schlieÇlich einem Prozess vor Gericht drohen und die offenen Rechnungsbetrªge 
eintreiben sollen. Die beteiligten Parteien gehen dabei oftmals organisiert vor und 
sind untereinander bestens vernetzt ï so haben sich in den letzten Jahren richtige 
Abofallen-Banden zusammengeschlossen, die systematisch gegen die Opfer vor-
gehen.

| Abofallen-Betreiber habenôs (rechtlich) schwer | 

Allgemein kºnnen wir sagen: In rechtlicher Hinsicht haben die Abofallen-Betreiber 
einen sehr schweren Stand. Sie müssen (mittlerweile) insbesondere auch straf-
rechtliche Sanktionen f¿rchten. Nach einer wegweisenden Entscheidung des OLG 
Frankfurt (Beschluss vom 17.12.2010, Az. 1 Ws 29/09; siehe auch AG Marburg, 
Urteil vom 08.02.2010, Az. 91 C 981/09) kºnnen Abofallen nªmlich auch den Tatbe-
stand des (gewerblichen) Betrugs nach dem Strafgesetzbuch erfüllen. 
Diese Entscheidung wird jedoch nicht jeden Einzelnen davon abhalten können, 
es weiter mit dieser ñGeschªftstaktikñ zu versuchen. Es ist daher geboten, einen 
grundsªtzlichen Blick, insbesondere auf die vertragsrechtliche Seite des Abofallen-
Modells, zu werfen.

Rechtliches
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1.1 | Abofallen

Es ist nämlich schon mehr als zweifelhaft, ob überhaupt ein wirksamer Vertrag zwi-
schen Nutzer und Seitenbetreiber zustande kommt. Da der Nutzer gerade von der 
Unentgeltlichkeit des Angebots ausgeht, der Abofallen-Betreiber aber Geld sehen 
will, haben sich die Vertragsparteien in einem wesentlichen Vertragspunkt (juris-
tisch: Ăessentialia negotiiñ) nicht geeinigt. Somit kann auch kein Vertrag zustande 
kommen. Nach Ansicht des LG Mannheim kann in solchen Fªllen auch ein so-
genannter Dissens nach § 155 BGB vorliegen (Urteil vom 14.01.2010, Az. 10 S 
53/09).

Die Seitenbetreiber argumentieren sodann aber, dass sehr wohl vereinbart wur-
de (nªmlich in den Allgemeinen Geschªftsbedingungen), dass das Angebot etwas 
kosten w¿rde. Der Nutzer habe die AGB akzeptiert ï sie seien somit Vertragsbe-
standteil geworden. Unabhªngig von der Frage, ob im konkreten Fall ¿berhaupt ein 
Vertrag geschlossen wurde, haben die Seitenbetreiber mit dieser Ansicht gar nicht 
so Unrecht. Denn tatsªchlich kºnnen Vertragsinhalte auch in AGB geregelt wer-
den. Allerdings gelten f¿r derartige Vertragsklauseln, die in AGB gefasst werden, 
vielfªltige Einschrªnkungen. So muss etwa die typische AGB-Klausel, die den Hin-
weis auf die Kostenpþichtigkeit enthªlt, in der Regel als ¿berraschend klassiýziert 
werden. Überraschend bedeutet nach dem Wortlaut des Gesetztes (Ä 305c Abs. 
1 BGB), dass die Bestimmung so ungewöhnlich ist, dass der Vertragspartner des 
Abofallen-Betreibers mit ihr nicht zu rechnen braucht (siehe etwa AG M¿nchen, Ur-
teil vom 16.01.2007, Az. 161 C 23695/06; AG Hamm, Urteil vom 26.03.2008, Az. 17 
C 62/08). In der Regel verstºÇt diese Klausel auch gegen das sogenannte Trans-
parenzgebot des Ä 307 Abs. 1 BGB. Nach dieser Regelung d¿rfen Bestimmungen 
in AGB den Vertragspartner nicht unangemessen benachteiligen; dabei m¿ssen sie 
insbesondere Ăklar und verstªndlichñ sein. Beispielsweise das AG Gummersbach 
(Urteil vom 30.03.2009, Az. 10 C 221/08) hat daher einen Verstoß gegen dieses 
Transparenzgebot bejaht. Die oben genannte Klausel (Ădas Angebot kostet etwasñ) 
wird daher nicht Vertragsbestandteil ï falls also ¿berhaupt ein Vertrag geschlossen 
wurde, dann ist er zumindest unentgeltlicher Natur. In Einzelfªllen haben die Abo-
fallen-Betreiber auch versucht, die Klauseln, die die Kostenpþichtigkeit beinhalten, 
erst nach Vertragsschluss in Form von Newslettern den Betroffenen unterzujubeln. 
Die rechtliche Beurteilung stellt sich in diesem Fall jedoch nicht wesentlich anders 
dar, die Klauseln kºnnen schlichtweg nicht wirksam einbezogen werden (vergleiche 
Ä 305 Abs. 1 S. 1 BGB: Ăbei Abschluss eines Vertragesñ).

Weil zwischen der angebotenen Leistung und dem nach Meinung der Seitenbetrei-
ber zu entrichtenden Entgelt in der Regel auch ein offensichtliches und gravieren-
des Missverhªltnis vorliegt, kann der Vertrag zusªtzlich auch nach § 138 BGB sit-
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tenwidrig sein (siehe etwa LG Saarbr¿cken, Urteil vom 22.06.2011, Az. 10 S 60/10). 
Der Vertrag ist damit von Rechts wegen unwirksam ï eine zusªtzliche Erklªrung 
des Vertragspartners ist hier nicht notwendig.

Bei dem abgeschlossenen Abofallen-Vertrag (wiederum: wenn er ¿berhaupt ge-
schlossen wurde) handelt es sich in der Regel um einen sogenannten Dienstver-
trag. Der Seitenbetreiber schuldet nach dem Grundverständnis des BGB daher die 
ĂLeistung der versprochenen Diensteñ, der andere Teil die ĂGewªhrung der ver-
einbarten Verg¿tungñ, §  611 BGB. Werden von diesem Grundverständnis eines 
Dienstvertrages in AGB Abweichungen getroffen, sind diese in der Regel gemªÇ 
Ä 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB ebenfalls unwirksam. Die Seitenbetreiber versuchen etwa 
in schºner RegelmªÇigkeit, ihrem Vertragspartner eine Vorleistungspþicht aufzuer-
legen. Das bedeutet, dass die Abofallen-Opfer dazu verpþichtet werden, direkt nach 
Vertragsabschluss die fªlligen Betrªge zu entrichten. Im Rahmen eines Dienstver-
trages ist die Vergütung nach dem Gesetzeswortlaut jedoch erst nach Leistung der 
Dienste zu entrichten, § 614 BGB.

| Besonderheiten f¿r Minderjªhrige | 

F¿r die ñTatenñ Ihrer Kinder stellt sich der Fall ohnehin noch einmal anders dar: 
Diese dürfen, soweit sie noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, selbst 
noch gar keine Verträge abschließen. Sie sind gemäß § 104 BGB geschäftsunfähig, 
Willenserklärungen sind nach Ä 105 Abs. 1 BGB nichtig, also unwirksam. Diese 
Regelungen sind gªnzlich dem Schutz Minderjªhriger verschrieben ï daher kºn-
nen die Seitenbetreiber grundsªtzlich ¿berhaupt keine Rechte geltend machen; ein 
Vertrag mit einem solchen Minderjªhrigen ist schlichtweg nicht mºglich. Besonders 
problematisch kann der Fall aber dann sein, wenn sich Ihre Kinder nicht unter dem 
eigenen Namen, sondern mit den Daten eines Elternteils auf der Seite angemeldet 
haben. F¿r die rechtliche Bewertung eines derartigen Sachverhalts mºchten wir auf 
die nachfolgenden (Unter-)Kapitel verweisen, da dieser Problemkreis (Stichwort: 
Handel unter fremdem Namen) eine gesonderte juristische Betrachtung erfordert.

Ist Ihr Kind zwischen 7 und 17 Jahren alt, ist es ist nach dem Wortlaut des BGB Ăin 
der Geschªftsfªhigkeit beschrªnktñ, § 106 BGB. Wird es dann Opfer einer Abofalle 
und meldet sich auf einer entsprechenden Seite an, ist möglicherweise tatsächlich 
ein Vertrag geschlossen worden. Da es sich bei einer Abofalle jedoch klassischer-
weise um ein entgeltliches Dauerschuldverhªltnis handelt, kann der Minderjªhrige 
auch hier nicht alleine ñtªtigñ werden. Das mºgliche Vertragsverhªltnis bietet dem 
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Minderjªhrigen nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil, § 107 BGB, und ist daher 
vielmehr Ăschwebend unwirksamñ, §§ 107, 108 BGB; das bedeutet, dass die Wirk-
samkeit des Vertrages von Ihrer (vorherigen oder nachtrªglichen) Zustimmung ï 
also von der Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters ï abhªngt. Genau so wenig 
wie Ihr Kind ohne Ihre Zustimmung einen Mobilfunkvertrag oder ein Pay-TV-Abon-
nement abschlieÇen darf, darf es sich hier verpþichten, dem Abofallen-Betreiber 
eine monatliche Geb¿hr zu entrichten. Der Vertrag mit dem Minderjªhrigen wªre 
nur dann möglich, wenn das Verhältnis tatsächlich unentgeltlicher Natur wäre; dann 
wªre das Vertragsverhªltnis nªmlich tatsªchlich Ălediglich rechtlich vorteilhaftñ. Ver-
weigern Sie also ihre Zustimmung, kommt der Vertrag nicht zustande, Ä 108 Abs. 1 
BGB.  uÇern Sie sich zu diesem Geschªft ¿berhaupt nicht, liegt es am Abofallen-
Betreiber, Ihre Genehmigung einzuholen. Schweigen Sie sodann weiterhin, gilt die 
Genehmigung nach zwei Wochen als verweigert, Ä 108 Abs. 2 BGB. Trotz alledem 
gilt auch hier das Vorgesagte: In den klassischen Fªllen ist es fraglich, ob ¿berhaupt 
ein Vertrag geschlossen wurde; zudem sind die hªuýg verwendeten AGB-Klauseln 
(wie oben dargestellt) in der Regel unwirksam.
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Im Zweifel steht den Vertragspartnern aber auf jeden Fall auch ein Widerrufsrecht 
nach § 312d BGB zu, da der (von den Betreibern behauptete) Vertragsschluss unter 
Einsatz von Fernabsatzmitteln (hier mittels Internet) erfolgt ist. Opfer einer Abofalle 
kºnnen sich so ï ohne f¿r sie nachteilige Folgen und ohne Angabe von Gr¿nden 
ï von dem Vertrag lºsen, indem sie dem Seitenbetreiber den Widerruf in Textform 
(also etwa per E-Mail oder Briefpost) mitteilen. Dieses Recht steht Verbrauchern 
grundsätzlich zwei Wochen zu, Ä 355 Abs. 2 BGB. Da die Abofallen-Betreiber aber 
die zwingenden Formvorschriften des gesetzlich verankerten Widerrufsrechts je-
doch nur selten einhalten, kann die Widerrufsfrist im Einzelfall auch länger ausfal-
len.

Nat¿rlich wollen sich die Seitenbetreiber auch dieser verbraucherfreundlichen Re-
gelung entledigen. Oftmals schlieÇen sie daher das Widerrufsrecht in ihren AGB 
aus. Dies ist jedoch nach § 312g BGB ausdrücklich nicht zulässig, sodass es Ver-
brauchern also trotz einer derartigen Klausel zusteht.

SchlieÇlich steht den Opfern einer Abofalle auch das Rechtsinstitut der Anfechtung 
offen. Im Einzelfall sind Anfechtungen wegen arglistiger Tªuschung (§ 123 BGB) 
ï der Seitenbetreiber wollte Sie bewusst in eine Kostenfalle laufen lassen ï oder 
wegen eines sogenannten Inhaltsirrtums (Ä 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB) ï Sie waren 
sich der Kostenpþichtigkeit nicht bewusst ï denkbar. Gerade im letztgenannten Fall 
kºnnen Sie sich gegen¿ber dem Seitenbetreiber jedoch schadensersatzpþichtig 
machen (Ä 122 Abs. 1 BGB). Um Ihr Anfechtungsrecht (oder gegebenenfalls das 
ihrer Kinder) wirksam aus¿ben zu kºnnen, ist es notwendig, die urspr¿ngliche An-
meldung Ăunverz¿glichñ gegen¿ber dem Seitenbetreiber zu beanstanden. Unver-
züglich bedeutet nach § 121 BGB Ăohne schuldhaftes Zºgernñ, was im Regelfall 
lediglich eine Frist von nur ein bis zwei Wochen zulªsst. Die juristischen Details 
einer Anfechtung kºnnen sich im konkreten Fall (spªtestens im Prozess) jedoch als 
schwierig gestalten, sodass vor der Geltendmachung dieses Rechtsbehelfs die Hin-
zuziehung eines Anwalts mehr als sinnvoll erscheint. Insbesondere die Anfechtung 
durch Minderjªhrige ist ein umstrittenes akademisches Problem, das qualiýzierten 
Rechtsbeirat erfordert.

Ihre Rechte: Widerruf und Anfechtung



1.1 | Abofallen

013

| Drohkulisse der Abzocker: 
  SCHUFA, Mahnbescheid und Strafanzeige | 

Viele Seitenbetreiber lassen sich von der Ausschºpfung der oben aufgezeigten 
rechtlichen Mºglichkeiten allerdings nicht beeindrucken und versuchen dennoch, 
eine Drohkulisse durch die Ank¿ndigung von Mahnungen oder SCHUFA-Eintrªgen 
zu erzeugen und die Abofallen-Opfer zur Zahlung der fªlligen Betrªge zu bewegen. 
Nach einem Urteil des AG Leipzig (Urteil vom 03.02.2010, Az. 118 C 10105/09) 
kann aber auch diese Taktik rechtswidrig sein: In dem der Entscheidung zugrunde-
liegenden Fall war die 12-jªhrige Tochter der Beklagten Opfer einer Abofalle gewor-
den ï mit entsprechenden ýnanziellen Folgen f¿r die Mutter. Diese weigerte sich, 
die vom Seitenbetreiber geforderten Beträge zu bezahlen. Sie war (zutreffend) der 
Meinung, dass nicht sie, sondern ihre minderjªhrige Tochter den Vertrag geschlos-
sen habe und daher gar keine Zahlungspþicht bestehe. Der Abofallen-Betreiber 
schaltete daher ein Inkassounternehmen ein, das der Mutter schlieÇlich bei Nicht-
zahlung mit einem negativen SCHUFA-Eintrag drohte. Das Gericht bestªrkte die 
Ansicht der Mutter, indem es davon ausging, dass, wenn ¿berhaupt ein Vertrag 
geschlossen wurde, dieser zumindest durch Aus¿bung des ihr zustehenden Wider-
rufsrechts aufgehoben wurde. Zudem sei die Daten¿bermittlung an die SCHUFA 
im konkreten Fall aus Datenschutzgr¿nden nicht zulªssig gewesen. Ferner m¿sse 
nach Ansicht des Gerichts klar sein, dass Sinn und Zweck der SCHUFA

„der Schutz der Wirtschaftsteilnehmer vor zahlungsunfähigen oder zahlungsunwil-
ligen Schuldnern, nicht aber die Durchsetzung möglicherweise unberechtigter For-
derungen”

sei. Den Gläubigern solle keine

„allgemeine Drohkulisse zur Verfügung gestellt werden, bei der das SCHUFA-Sys-
tem zu reinen Inkassozwecken missbraucht werden würde”.

Oftmals versuchen die Fallensteller auch, ihre Opfer einzusch¿chtern, indem sie 
diesen mitteilen, dass sie bei Anmeldung auf der Seite deren IP-Adresse gespei-
chert hªtten. Damit sei auch im Prozess beweisbar, dass in der Tat ein Vertrag 
geschlossen wurde. Diese Behauptung entbehrt in der Regel jedoch jeglicher ju-
ristischer Grundlage. Eine IP-Adresse ordnet lediglich einen konkreten Internetan-
schluss einem bestimmten Anschlussinhaber zu; sie ist quasi die ñHausnummerñ Ih-
res Internetanschlusses. Tatsªchlich ist ¿ber die IP-Adresse also, sofern diese vom 
Seitenbetreiber gespeichert wird und er von Ihrem Internet-Provider eine Auskunft 
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¿ber Ihre Daten erhªlt, ein R¿ckschluss auf Ihre Person mºglich. Im Prozess kºnnte 
er damit also beweisen, dass sich ï eventuell sogar tatsªchlich zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses ï eine Person, die Zugang zu Ihrem Internetanschluss hatte, auf 
der betreffenden Seite des Seitenbetreibers aufgehalten hat. Dass diese Person 
jedoch tatsächlich eine wirksame Vertragserklärung abgegeben hat, ist durch die 
bloße IP-Speicherung nicht nachweisbar. Genau so wenig kann er feststellen, wel-
che konkrete Person die Seite besucht hat. Mºchte er den Vertragsschluss einer 
bestimmten Person aus Ihrem Haushalt ñanlastenñ, kann er dies nur durch die IP-
Adresse als solche nicht nachweisen.

In den oben kurz genannten, besonders problematischen Fªllen, in denen Minder-
jährige nicht als sie selbst, sondern unter dem Namen eines Elternteils auftreten 
(rechtliche Bewertung im folgenden Unterkapitel) oder sich zumindest einer fal-
schen Altersangabe bedienen, drohen die Abofallen-Betreiber nicht selten auch mit 
strafrechtlichen Schritten, in der Regel mit einer Anzeige wegen Betruges. Eine 
etwaige Strafbarkeit setzt aber zunächst die Strafmündigkeit des minderjährigen 
Übeltäters voraus. Diese ist gemäß § 19 StGB erst mit 14 Jahren erreicht. Kinder 
unterhalb dieser Altersgrenze sind demnach schuldunfªhig. Der Tatbestand des Be-
truges (§ 263 StGB) setzt ferner eine Bereicherungsabsicht des Tªters voraus, an 
der es dem Minderjªhrigen in der Regel fehlen d¿rfte; schlieÇlich geht er gerade 
davon aus, dass es sich bei dem Angebot der Seite um ein unentgeltliches handelt, 
sodass er regelmªÇig nicht mit der Absicht handeln wird, den Seitenbetreiber durch 
Angabe falscher Daten um sein Entgelt zu bringen. Im Einzelfall ï gerade wenn 
bewusst die Daten eines Elternteils angegeben wurden ï kann jedoch eine Straf-
barkeit wegen Fªlschung beweiserheblicher Daten gemªÇ § 269 StGB vorliegen.

Gegen die Eltern der minderjªhrigen Abofallen-Opfer wird zudem regelmªÇig die 
Geltendmachung von Schadensersatzanspr¿chen wegen Verletzung der Aufsichts-
pþichtverletzung gemªÇ § 832 BGB angedroht. Wªhrend Ihre Kinder durch die An-
meldung auf der Seite in der Regel schon gar keine urerlaubte Handlung vorneh-
men (Ausnahmen bei Angabe falscher Daten) ï was eine Voraussetzung des § 832 
BGB ist ï liegt dar¿ber hinaus eine Aufsichtspþichtverletzung ihrerseits wohl nur im 
Einzelfall vor.
Ein weiteres Drohmittel der Seitenbetreiber ist die Erwirkung eines gerichtlichen 
Mahnbescheides (der in der Regel recht einfach vom Gericht ñdurchgewunkenñ 
werden kann). Sollte ein solcher in Ihrem Briefkasten landen, ist hiergegen umge-
hend (innerhalb von zwei Wochen) beim zuständigen Gericht Widerspruch einzu-
legen. Andernfalls riskieren sie eine Zwangsvollstreckung der geforderten Betrªge, 
auch wenn die Kostenforderungen an sich unbegr¿ndet waren.
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| Was ist zu tun? | 

Sie sehen: Unabhªngig von der Frage, ob ¿berhaupt ein Vertrag geschlossen wurde 
(was oftmals verneinen ist), stehen Ihnen und Ihrem Kind verschiedene erfolgsver-
sprechende Rechtsbehelfe zur Verf¿gung. Im Zweifel sollten Sie sodann auch von 
allen Rechten Gebrauch machen. Dabei ist es ratsam, die entsprechenden Erklª-
rungen sowohl im Namen des Kindes als auch im eigenen Namen zu verfassen.

Ferner ist bei der Aus¿bung aller Rechte auf die Beweissicherung zu achten. Die 
Erklªrungen (Widerruf, Anfechtung) sollten in Schriftform (also mit eigenhªndiger 
Unterschrift versehen) verfasst und als Einschreiben mit R¿ckschein (oder zumin-
dest als Einwurfeinschreiben) an den Seitenbetreiber verschickt werden. Dessen 
Anschrift sollte sich ï so schreibt es zumindest geltendes Recht (Ä 5 Abs. 1 TMG) 
vor ï auf der Internetseite unter Bezeichnungen wie ĂImpressumñ oder ĂKontaktñ 
ýnden lassen. Freilich bedienen sich viele Seitenbetreiber oftmals einer Briefkas-
tenýrma, unter deren Adresse persºnlich niemand anzutreffen sein wird. Zugestell-
te Schreiben sind dennoch rechtswirksam. Sollten sich gar keine Adressangaben 
ýnden lassen, stellt dies einen zu ahnenden WettbewerbsverstoÇ dar (dazu unten 
mehr); eventuell ist die Adresse jedoch auf den Rechnungsschreiben zu ýnden. 
Weiterhin sind die oben genannten Fristen ï grundsªtzlich zwei Wochen f¿r den 
Widerruf, hºchstens zwei Wochen f¿r die Anfechtungserklªrung ï zu wahren. Die-
se ñFormaliañ kºnnen, sollte es zum Prozess kommen, ¿ber Erfolg und Misserfolg 
des Verfahrens entscheiden. Im Zweifel wird die Gegenseite nªmlich, sollten Sie 
nur eine E-Mail oder einen einfachen Brief versandt haben, behaupten, die E-Mail 
sei niemals angekommen. Ist die Wahrung der Frist allerdings nur noch per E-Mail 
mºglich, sollten sie zumindest den Absendevorgang nach Mºglichkeit dokumen-
tieren (etwa per Screenshot oder Screencast). Ferner sollten, sobald die Abzocke 
aufgefallen ist, schnellstmºglich Screenshots von der Abofallen-Seite erstellt wer-
den. Diese können insbesondere auch für die Beurteilung der straf- und wettbe-
werbsrechtlichen Fragen hilfreich sein. Kommt es tatsªchlich zum Prozess, trifft die 
Beweislast f¿r die im Raum stehenden Kostenforderungen nach den Grundsªtzen 
des Zivilprozessrechts allerdings ohnehin die Seitenbetreiber, da es sich um f¿r 
diese vorteilhafte Rechtspositionen handelt. Deren Beweislage ist in den meisten 
Fªllen jedoch relativ d¿nn.

Durch die mittlerweile wohl herrschende Einschätzung der Gerichte, dass das 
Abofallen-Modell auch den Betrugstatbestand des Strafgesetzbuchs erf¿llen kann 
(vergleiche oben), ist es zudem ratsam, gegen den Seitenbetreiber Strafanzeige zu 
erstatten bzw. Strafantrag zu stellen. Da die Seiten regelmäßig auch wettbewerbs-
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rechtlich relevante Verstöße beinhalten, können Sie sich auch an eine der zahl-
reichen Verbraucherverbªnde wenden, um eine Abmahnung des Seitenbetreibers 
zu erreichen. Oftmals strengen die Verbraucherzentralen auch eigene Prozesse 
gegen die Abofallen-Abzocker an.

In einschlägigen Internet-Diskussionsforen oder im Gespräch mit juristischen Laien 
lªsst sich unterdessen recht hªuýg die Ansicht ýnden, dass ñeinfach nichts tunñ die 
beste Lösung sei, um sich gegen die Internet-Betrüger zu wehren. Doch Vorsicht: 
ñGar nichts tunñ ist nicht mit ñnicht zahlenñ gleichzusetzen. Sie sollten immer die 
Ihnen zustehenden Rechte aus¿ben; gutglªubig Rechnungen bezahlen, ohne die 
Grundlage der Kostenforderung zu hinterfragen, sollten Sie jedoch nicht. Zwar ist 
auch nach Zahlung des fªlligen Betrages nicht Hopfen und Malz verloren, da Sie 
Ihre Rechte immer noch aus¿ben kºnnen, das einmal gezahlte Geld aber wieder-
zuerlangen, ist in der Regel mit wesentlich mehr M¿hen verbunden, als sich von 
Anfang an entschieden gegen die Seitenbetreiber zu wehren.

Je hºher die Kostenforderungen der Gegenseite sind oder werden, je komplizierter 
der Fall ist, je weiter er in der Vergangenheit er liegt, desto ratsamer ist es wohl 
auch, qualiýzierten Rechtsbeirat in Form eines spezialisierten Anwaltes aufzusu-
chen. Je nach Sachverhalt sollten nämlich auch die strafrechtlichen und wettbe-
werbsrechtlichen Aspekte des Falls gepr¿ft werden, dessen rechtliche W¿rdigung 
sich f¿r einen Laien wohl als wesentlich schwieriger gestalten d¿rfte als die ï je 
nach Fall ï vielleicht einfach zu beurteilenden vertragsrechtlichen Aspekte. Die da-
bei entstehenden Rechtsanwaltskosten kºnnen sie sich oftmals von den Seitenbe-
treibern zur¿ckholen. In einem aktuellen Urteil hat das AG Mainz (Urteil vom 3. Mªrz 
2011, Az. 89 C 284/10) etwa einen

„Anspruch auf Ersatz der vorprozessualen Rechtsanwaltskosten zur Abwehr der 
von der Beklagten gegen den Kläger geltend gemachten Forderung“

bejaht. Auch hier bejahte das Gericht einen strafbaren (versuchten) Betrug. Der 
Klªgerï zweifelsohne Opfer einer Abofalle ï sagte im zugrundeliegenden Fall aus,

„ihm sei bei Anmeldung auf der Seite der Beklagten zu keiner Zeit bewusst gewe-
sen, ein kostenpþichtiges Angebot der Beklagten in Anspruch zu nehmen. Vielmehr 
sei er davon ausgegangen, sich das bekanntermaßen kostenlose Virenschutzpro-
gramm herunterzuladen. Dieser Irrtum sei von der Beklagten durch die Gestaltung 
der Internetseite auch absichtlich hervorgerufen worden. Es handele sich um eine 
konkludente Tªuschung der Beklagten, da der Hinweis auf die Kostenpþicht des 
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Abonnements derart versteckt sei, dass er von den meisten Nutzern übersehen 
werde. Hierauf lege es die Beklagte auch an. Durch diesen versuchten Betrug sei 
dem Kläger auch ein Schaden in Form von Rechtsanwaltskosten entstanden, wel-
che durch die Abwehr der unberechtigten Forderung der Beklagten entstanden sei-
en“.

Das Gericht bestªrkte die Rechtsansicht des Klªgers und stimmte ihr in der Urteils-
begründung vollumfänglich zu.

In pädagogischer Hinsicht sollten Sie vor allem auf eine detaillierte und regelmäßige 
Aufklªrung Ihres Nachwuchses setzen. Zunªchst ist deren Bewusstsein f¿r das ge-
nerelle Problem zu schªrfen: Auch wenn eine Webseite den Eindruck vermittelt, die 
auf ihr angebotenen Informationen seien kostenlos verfügbar, sollte doch spätes-
tens dann einem Anbieter misstraut werden, wenn er f¿r diese ñkostenlosenñ Leis-
tungen eine Anmeldung unter Angabe sªmtlicher persºnlicher Daten verlangt. Auch 
die AGB, die bei Anmeldung bzw. Vertragsabschluss akzeptiert werden, sollten an 
sich vollstªndig durchgelesen, zumindest aber ¿berþogen und auf die wichtigsten 
Punkte und hªuýge verbraucherunfreundliche bzw. rechtwidrige Klauseln (z.B. die 
klassischen 96 Euro) ï auch mittels Browser-Suchfunktion (STRG+F) ï durchsucht 
werden. Ebenso sollte die Angebotsseite selbst kritisch begutachtet werden; oft-
mals lassen sich Hinweise auf die Kostenpþichtigkeit ganz unten auf der Seite im 
ñKleingedrucktenñ ýnden. Mittlerweile existieren auch verschiedene anerkannte 
G¿tesiegel (etwa Trusted Shops, T¦V S¿d), die die Service-Qualitªt und Rechtssi-
cherheit von Webshops anzeigen. Diese werden von den Shopbetreibern meist an 
exponierter Stelle ausgewiesen. Um weitere Komplikationen mit Mahnschreiben, 
Inkassoýrmen oder gar einem Prozess zu vermeiden, sollten Sie Ihre Kinder zudem 
regelmªÇig das Problem Abofalle von sich aus ansprechen, um von der Gegenseite 
gesetzte oder f¿r die Aus¿bung der eigenen Rechte vom Gesetz festgelegte Fristen 
nicht zu versäumen.

Von der Politik wurde zur Bekªmpfung von Internet-Abofallen die sogenannte ñBut-
ton-Lºsungñ ins Gesprªch gebracht. Shopbetreiber sollten nach einem entspre-
chenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung dazu verpþichtet werden, die ge-
nerelle Kostenpþichtigkeit sowie die konkreten Preise ihrer Angebote in Form eines 
Buttons (also einer graýsch besonders gestalten Schaltþªche auf der Internetseite) 
deutlich zu gestalten und auszuweisen. Ein Vertrag mit dem Seitenbetreiber kann 
sodann erst zustande kommen, wenn der Nutzer den Button anklickt oder eine 
ªhnliche Zustimmungserklªrung abgibt. Von Rechtswissenschaft und Praxis wurde 
diese ñButton-Lºsungñ jedoch groÇenteils abgelehnt, da durch dieses Gesetz bisher 
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rechtstreue Shopbetreiber nur zusªtzlich belastet, ohnehin gewiefte Abzocker aber 
ohnehin auf die Umsetzung der Vorgaben verzichten bzw. diese umgehen w¿rden. 
Ein nahes Ende der Abofallen-Masche ist indes nicht in Sicht.

Auf Shoppingtour 
mit dem Account 
der Eltern

WeiterAbbrechen

1.2
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Was fr¿her die Kreditkarte der Eltern im eigenen Portemonnaie war, ist heute der 
Account der Eltern ï also das ñKontoñ, in dem die persºnlichen Daten hinterlegt 
sind ï im eigenen Browser. Amazon, eBay & Co werden nicht nur f¿r Mama und 
Papa immer attraktiver, sondern bieten seit jeher auch f¿r die Kleineren jede Menge 
Interessantes.

Gehen die Kids auf Shoppingtour, gilt im Internet grundsªtzlich dasselbe wie in ñrich-
tigenñ Lªden. Noch einmal: Kinder unter 7 kºnnen in der Regel gar nichts wirksam 
erwerben, Jugendliche von 7 bis 17 nur eingeschrªnkt. Mit seinem Taschengeld 
kann der Nachwuchs aber grundsªtzlich anstellen, was er will (sogenannter Ta-
schengeldparagraph, § 110 BGB). Im Internet wird das Ganze aber nicht nur durch 
einige Spezialregelungen, sondern auch durch die Technik an sich verkompliziert. 
Während der Verkäufer im Supermarkt nämlich zumindest einschätzen kann, ob 
der vor ihm Stehende noch minderjährig ist oder nicht, muss sich der Shopbetreiber 
im Internet auf die Daten verlassen, die ihm vom Nutzer angegeben werden.
Es macht vordergr¿ndig also keinen Unterschied, ob ñMamañ als ñMamañ etwas 
bestellt, oder sich ñTochterñ als ñMamañ ausgibt und die entsprechende Rechnungs-
adresse und/oder Bank- bzw. Kreditkartendaten angibt. F¿r den Verkªufer ist ohne 
weiteres Wissen nicht nachvollziehbar, wer die Bestellung tatsächlich aufgegeben 
hat. Noch leichter wird es dem Nachwuchs freilich gemacht, wenn ñMamañ ohnehin 
schon im Shop registriert ist, alle Daten in ihrem persºnlichen Account hinterlegt hat 
und ñTochterñ nur noch mit dem Passwort (das wohlmºglich auch noch im Browser 
gespeichert ist) auf diese Informationen zugreifen muss.

Eine ähnliche Problematik ergibt sich daher für alle Seiten, auf denen Eltern per-
sºnliche Daten in einem eigenen Konto hinterlegt haben und mit Benutzername 
und Passwort auf diese zugreifen können. Das müssen nicht immer Shoppingseiten 
sein ï es sei beispielweise auch an Online-Banking oder dezidierte Verkaufsportale 
gedacht.

Wie so oft im Recht der modernen Medien sind zudem vor allem der technische 
Fortschritt und die ungewohnten Endgerªte mit bisher unbekannten Nutzungsmºg-
lichkeiten Grundlage f¿r viele Konþikte. Gerade die vielseitigen Smartphones, die 
¿ber einen erheblichen Funktionsumfang verf¿gen, kºnnen in der Hand eines un-
bedachten Kindes schnell zur Kostenfalle (f¿r Eltern) werden. Vor kurzer Zeit sorgte 
etwa ein Fall aus Schweden f¿r Aufsehen. Um die Kids auf der R¿ckbank wªhrend 

Das Problem
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einer lªngeren Autofahrt ñruhigñ zu stellen, lud die Mutter der beiden Jungen ein 
Kinderspiel aus Apples App Store f¿r Ihr iPad herunter. Die beiden beschªftigten 
sich ï wie von Mama beabsichtigt ï eine ganze Weile mit dem virtuellen Schlumpf-
dorf, das sie in dem Spiel aufbauen sollten. Um die Entwicklung der Schlumpf-
Kommune zu beschleunigen, konnten Sie innerhalb der App auch einige virtuelle 
Gegenstªnde erwerben; der Haken dabei: Diese kosteten richtiges Geld. Zu Hause 
traf die Mutter der Schlag ï ihre beiden Sºhne hatten f¿r insgesamt 5.653 Euro 
ĂSchlumpfbeerenñ erworben. Dieser Betrag wurde zudem auch automatisch von 
dem bei Apple registrierten Konto der Mutter abgebucht. Nat¿rlich mºchte sie nun 
ihr Geld zur¿ck ï kann sie sich also erfolgreich gegen Apple oder den Anbieter der 
App wehren? Unsere rechtliche Analyse gibt Aufschluss.

| Recht der Stellvertretung f¿r Anfªnger: 
  Das Handeln ñunter fremdem Namenñ | 

Gehen Minderjªhrige auf die oben beschriebene Art und Weise vor, dreht es sich 
in juristischer Hinsicht regelmäßig um Probleme bezüglich der Stellvertretung beim 
Vertragsabschluss. ĂWieso Stellvertretung?ñ, kºnnte jetzt die Frage lauten. Diese 
Frage ist berechtigt ï denn die hinter diesem Fallkreis stehende juristische Figur ist 
durchaus kompliziert. Zwar mºchte der Minderjªhrige seine etwaige Bestellung im 
Endeffekt f¿r sich selbst nutzen; er tritt jedoch zu keinem Zeitpunkt als er selbst auf, 
da Minderjªhrigen der Zugang zu Online-Shops in der Regel verwehrt ist. Er nutzt 

Rechtliches
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viel mehr die Anmeldedaten seiner Eltern. Dem Shopbetreiber kommt es deshalb 
gerade darauf an, dass diese ï und nicht eine Person, die er gar nicht kennt ï recht-
lich zur Zahlung verpþichtet werden. Tatsªchlich handelt jedoch nur der Minderjªh-
rige ï eine solche Konstellation ist rechtlich nur im Rahmen einer Stellvertretung 
mºglich. In der Rechtswissenschaft wird diese konkrete Fallgestaltung als ñHandeln 
unter fremdem Namenñ bezeichnet.

Das BGB fordert für eine wirksame Stellvertretung in den §§ 164 ff. BGB an sich ein 
sogenanntes Handeln in fremdem Namen. Das Gesetz geht dabei von folgendem 
Bild aus: 

Die Notwendigkeit des Handelns in fremdem Namen wird als 
Offenkundigkeitsprinzip bezeichnet.

Geschäft

Geschäft

Herr Klein arbeitet bei Herrn Groß.

Dieser trägt Herrn Klein auf, im Elektrogeschäft 
einen neuen Drucker zu kaufen. Er erteilt ihm da-
für eine entsprechende Vollmacht.

Im Geschäft erklärt Herr Klein dem Verkäufer da-
her ausdrücklich, dass nicht er selbst, sondern 
sein Chef Herr GroÇ zur Zahlung verpþichtet wer-
den soll. Er handelt also in fremdem Namen, im 
Namen von Herrn Groß.

Stellt Herr Klein dies nicht klar, ist er selbst Ver-
tragspartner und damit zur Zahlung verpþichtet, 
da der Verkäufer davon ausgehen muss, dass er 
der vor ihm stehenden Person den Drucker ver-
kauft.
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Wesentlich komplizierter wird der Fall aber dann, wenn sich Herr Klein im Geschªft 
als Herr Groß ausgibt, indem er z.B. mit dessen Namen unterschreibt. Er handelt 
sodann nämlich nicht in, sondern unter fremdem Namen. Das für eine wirksame 
Stellvertretung erforderliche Offenkundigkeitsprinzip wird somit nicht eingehalten. 
An sich wird sodann Herr Klein selbst Vertragspartner und muss den Drucker be-
zahlen. Normalerweise ist es dem Verkäufer nämlich egal, ob die vor ihm stehende 
Person tatsªchlich ñKleinñ oder ñGroÇñ heiÇt; auf die tatsªchliche Identitªt kommt 
es ihm in der Regel nicht an. In Ausnahmefªllen kann jedoch trotzdem eine Stell-
vertretung ï sodass der Vertrag mit dem ñrichtigenñ Herrn GroÇ geschlossen wird 
ï mºglich sein. Dies wird von der Rechtswissenschaft dann bejaht, wenn es dem 
Verkäufer im Elektrogeschäft gerade darauf ankommt, Herrn Groß einen Drucker 
zu verkaufen, etwa weil er dessen Namen kennt und ihn als besonders zahlungs-
krªftig einschªtzt. Dieser Unterfall wird auch als ñIdentitªtstªuschungñ bezeichnet.

| Das Recht der Stellvertretung bei Internet-Vertragsabschl¿ssen | 

Die vorgenannten Grundsätze gelten entsprechend für Vertragsabschlüsse im In-
ternet (etwa OLG M¿nchen, Urteil vom 05.02.2004, Az. 19 U 5114/03) ï daher han-
delt es sich um einen unserem Beispielsfall vergleichbaren Sachverhalt, wenn Ihr 
Kind eine Bestellung im Internet unter Ihrem Namen aufgibt, da ein Shopbetreiber 
gerade auf die angegeben Kontoinformationen besonderen Wert legt. Ohne die von 
ihm geforderten Angaben (Name, Adresse, Zahlungsmodalitªten etc.) ist es ihm 
schlichtweg nicht mºglich, das Geschªft abzuwickeln. Der Minderjªhrige handelt 
sodann aber als sogenannter ñfalsus procuratorñ, als Vertreter ohne Vertretungs-
macht. Grundsªtzlich kºnnte Ihr Kind somit in eine Haftung gemªÇ Ä 179 Abs. 1 
BGB geraten und dem Shopbetreiber die Erf¿llung des Kaufvertrages (also Zahlung 
des Kaufpreises und Abnahme der Kaufsache) oder Schadensersatz schulden. 
Doch auch hier greift der Minderjªhrigenschutz des BGB: GemªÇ Ä 179 Abs. 3 S. 
2 BGB gilt die Haftung des Ä 179 Abs. 1 BGB nicht für beschränkt Geschäftsfähige 
(und damit ohnehin nicht für Geschäftsunfähige).

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie selbst Vertragspartner des Shopbetreibers 
werden. Ihr Kind ist nªmlich nur dann Vertreter ohne Vertretungsmacht, wenn es 
eben diese bei Vertragsabschluss nicht besaÇ. Wenn Sie Ihrem Kind also explizit 
erlaubt haben, Bestellungen unter Ihrem Namen zu tªtigen, besitzt ihr Kind auch 
von Anfang eine entsprechende Vollmacht. AuÇerdem kºnnten Sie den von Ihrem 
Kind geschlossenen (zunªchst schwebend unwirksamen) Vertrag durch eine einfa-
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che Erklärung auch nachträglich gegenüber dem Shopbetreiber nach § 177 BGB 
genehmigen. Diese Regelung kºnnte Ihnen bereits aus einem anderen Zusam-
menhang bekannt sein: Sie gilt auch (entsprechend) in den Fªllen, in welchen Ihr 
Kind aufgrund seiner beschrªnkten Geschªftsfªhigkeit einen zunªchst schwebend 
unwirksamen Vertrag geschlossen hat (vergleiche § 107 BGB). Schließlich kommt 
auch eine sogenannte (gesetzlich nicht geregelte) Duldungsvollmacht in Betracht. 
Eine solche liegt vor, wenn Ihnen bekannt wªre, dass Ihr Kind unter Ihrem Namen 
Bestellungen bei Internetshops tätigt, Sie gegen dieses Handeln aber nicht ein-
schreiten. Auch in diesem Fall lªge eine wirksame Stellvertretung vor ï der Kauf-
vertrag käme mit Ihnen zustande.

| Die (mºgliche) Rechtsscheinhaftung in der Rechtsprechung |

An diesem Wissen wird es Ihnen in vielen Fªllen jedoch fehlen. Eine Haftung (bzw. 
ein Vertragsabschluss) kommt dann nur noch im Rahmen einer sogenannten An-
scheinsvollmacht in Frage. Eine solche liegt im Gegensatz zur Duldungsvollmacht 
bereits dann vor, wenn Sie das Handeln Ihres Kindes nicht kennen, es bei pþicht-
gemäßer Sorgfalt aber hätten erkennen können und der Shopbetreiber annehmen 
durfte, Sie duldeten und billigten das Handeln Ihres Kindes (vergleiche BGH, Urteil 
vom 05.03.1998, Az. III ZR 183/96). Die Annahme einer solchen Anscheinsvoll-
macht wird von der Mehrzahl der Gerichte bei Internet-Vertragsabschl¿ssen jedoch 
abgelehnt.

So entschied etwa das OLG Kºln (Urteil vom 13.01.2006, Az. 19 U 120/05), dass 
ein Shopbetreiber im Zweifel zunªchst beweisen m¿sse, dass bei Vertragsab-
schluss tatsªchlich auch die angegebene Person ï und nicht ein Dritter ï handelte. 
Die bloÇe Registrierung auf dessen Seite gen¿ge aufgrund der vielfªltigen Miss-
brauchsmºglichkeiten nicht, um einen Rechtsscheintatbestand zu schaffen. Der 
bloße Passwortschutz sei nicht ausreichend, um ein schutzwürdiges Vertrauen des 
Shopbetreibers annehmen zu kºnnen (so auch OLG Kºln, Urteil vom 06.09.2002, 
Az. 19 U 16/02).

 hnlich ªuÇerte sich das LG Bonn in einem Urteil vom 19.12.2003 (Az. 2 O 472/03). 
Hier hatte nach Aussage des beklagten Vaters dessen 11-jªhriger Sohn ein Auto 
ersteigert, wªhrend beide Elternteile auÇer Haus waren. Der Klªger verlangte die 
Zahlung des fªlligen Kaufpreises, was das Gericht auf einer Linie mit der vorge-
nannten Entscheidung des OLG Kºln ablehnte. Eine Anscheinsvollmacht kºnne 
auch in dem Fall nicht angenommen werden,
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„dass ein haushaltsangehöriges, minderjähriges Kind des Inhabers des Mitglieds-
namens unbefugt dessen Passwort sich verschafft und zur Teilnahme an der Aukti-
on unter dessen Mitgliedsnamen verwendet. Die Familienangehörigkeit des Kindes 
begründet aus Sicht des Rechtsverkehrs regelmäßig keine Vollmachtstellung mit 
Wirkung für und gegen die Eltern. Im Übrigen macht es für den Anbieter der Inter-
netauktion - hier den Kläger - keinen Unterschied, ob sich ein beiden unbekannter 
Dritter oder ein nur dem Inhaber des Mitgliedsnamens bekannter Dritter unbefug-
ten Passwortzugang zur Internetauktion verschafft. In keinem Fall darf der Anbieter 
einer Internetauktion darauf vertrauen, dass der Bieter mit dem Inhaber des Mit-
gliedsnamens identisch und zur Verwendung von Mitgliedsnamen und Passwort 
berechtigt ist.“

Nach Ansicht des Gerichtes komme f¿r derartige Fªlle auch keine Aufsichtspþicht-
verletzung nach § 832 BGB und ein entsprechender Schadensersatzanspruch in 
Betracht.

Auch das OLG Hamm entschied in einem Urteil vom 16.11.2006 (Az. 28 U 84/06) in 
einer Linie mit den vorgenannten Gerichten.

Teilweise wurde eine Haftung des Accountinhabers jedoch dann angenommen, 
wenn dieser sein Passwort fahrlªssig weitergegeben hatte. Ein sehr wichtiges Urteil 
hat hier ï auch wenn es hier im Kern um die Verletzung von Marken- und Urheber-
rechten ging ï der BGH (BGH ï ñHalzbandñ, Urteil vom 11.03.2009, Az. I ZR 114/06) 
gefªllt. In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall hatte der Accountinhaber 
die Anmeldedaten zu seinem eBay-Konto nicht ausreichend gesichert, sodass sich 
eine Dritte Person Zugang verschaffen und verschiedene Artikel ins Netz stellen 
konnte. Dabei beging dieser jedoch verschiedene Schutzrechtsverletzungen, für 
die im Endeffekt der Accountinhaber selbst haften musste. Der BGH nahm die 
grundsªtzliche Argumentation der vorgenannten Gerichte auf, begr¿ndete seine 
weitergehende Ansicht aber damit, dass die

„möglichen Einschränkungen der vertraglichen Haftung des Kontoinhabers für die 
unberechtigte Benutzung seines Kontos durch einen Dritten […] sich daraus er-
klären, dass eine Haftung in solchen Fällen nur dann gerechtfertigt ist, wenn die 
berechtigten Interessen des Geschäftsgegners schutzwürdiger sind als die Inter-
essen desjenigen, der aus der Sicht des Geschäftsgegners der Geschäftsherr ist. 
Für eine entsprechende Interessenabwägung sei im Streitfall […], jedoch schon 
deshalb von vornherein kein Raum, weil sich derjenige, der die Kontaktdaten seines 
eBay-Mitgliedskontos pþichtwidrig nicht unter Verschluss hªlt, grundsªtzlich nicht 
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auf ein gegenüber dem Schutz der in Rede stehenden Rechtsgüter vorrangiges 
Interesse berufen kann.“

Entscheidend war jedoch, dass es hier ï zum einen ï nicht um eine vertragliche 
Haftung bzw. den Vertragsabschluss an sich, sondern um eine deliktische Haftung 
ging sowie ï zum anderen ï lediglich die Voraussetzungen eines Unterlassungs- 
und nicht eines Schadensersatzanspruches besprochen wurden. Ein solcher setze 
ein Verschulden voraus, so der BGH:

„Nach den - von der Revisionserwiderung nicht angegriffenen - Feststellungen 
des Berufungsgerichts hat der Beklagte das Passwort zu seinem Mitgliedskonto 
nicht unter Verschluss gehalten, sondern in dem auch seiner Ehefrau zugängli-
chen Schreibtisch so verwahrt, dass diese ohne Schwierigkeiten davon Kenntnis 
nehmen konnte. Damit hat er seine Pþicht, die Zugangsdaten so geheim zu halten, 
dass Dritte davon keine Kenntnis erlangen können, in einer Weise verletzt, die sei-
ne Haftung für die von seiner Ehefrau möglicherweise unter Verwendung dieser Da-
ten begangenen Rechtsverletzungen begründen kann. Die Haftung des Beklagten 
setzt, soweit es um den Unterlassungsanspruch geht, hier - anders als die Störer-
haftung - keinen VerstoÇ gegen weitere Pr¿fungspþichten voraus. [é] Das f¿r den 
Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden wird allerdings im Regelfall nur 
zu bejahen sein, wenn der Beklagte zumindest damit rechnen musste, dass seine 
Ehefrau die Kontaktdaten zu dem rechtsverletzenden Handeln verwendete.“

Ein neueres Urteil des BGH vom 11.05.2010 (Az. VIII ZR 289/09), das sich tat-
sªchlich um den Missbrauch eines eBay-Kontos drehte, weicht daher nicht von der 
durch das Halzband-Urteil vorgezeichneten Linie ab, wenn es die vertragliche Haf-
tung eines eBay-Nutzers verneint, wenn „ein Dritter unter unbefugter Verwendung 
dieses Mitgliedskontosñ Erklªrungen abgibt:

„Der Umstand, dass sich der Ehemann der Beklagten von deren Zugangsdaten 
auf nicht näher bekannte Weise Kenntnis verschafft hat, besagt aber noch nicht, 
dass die Beklagte mit einer unbefugten Nutzung ihres Mitgliedskontos durch ihren 
Ehemann hätte rechnen müssen.

[…]

Unabhängig davon scheidet eine Anscheinsvollmacht auch deswegen aus, weil der 
Ehemann der Beklagten deren eBay-Zugang […] im vorliegenden Fall zum ersten 
Mal genutzt hat. Es fehlt daher an einem von der Beklagten geschaffenen Ver-
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trauenstatbestand, auf den sich der Kläger hätte stützen können […]. Auf das Er-
fordernis einer gewissen Hªuýgkeit oder Dauer der unbefugten Verwendung ihres 
Mitgliedskontos kann nicht schon deswegen verzichtet werden, weil dieses im Inter-
netverkehr aufgrund der bei eBay erfolgten Registrierung allein der Beklagten zuge-
ordnet wird. Denn auch wenn den Zugangsdaten für die Internetplattform eBay eine 
Identiýkationsfunktion zukommt, weil das Mitgliedskonto nicht ¿bertragbar und das 
ihm zugeordnete Passwort geheim zu halten ist […], kann hieraus angesichts des 
im Jahr 2008 gegebenen und auch derzeit vorhandenen Sicherheitsstandards im 
Internet auch bei einem eBay-Account […] nicht zuverlässig geschlossen werden, 
dass unter einem registrierten Mitgliedsnamen ausschließlich dessen tatsächlicher 
Inhaber auftritt […].“

Susi1979
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Der Senat ging in seinem Urteil auch auf die AGB des Auktionsportals ein. Der BGH 
stellt jedoch klar, dass sich

„Eine Haftung der Beklagten […] schließlich auch nicht aus § 2 Ziffer 9 der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen von eBay ableiten [lässt]. Diese sehen zwar vor, dass 
Mitglieder grundsätzlich für „sämtliche Aktivitäten“ haften, die unter Verwendung 
ihres Mitgliedskontos vorgenommen werden. Da diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen jedoch jeweils nur zwischen eBay und dem Inhaber eines Mitglieds-
kontos vereinbart sind, kommt ihnen keine unmittelbare Geltung zwischen Anbieter 
und Bieter zu. Sie können allenfalls für die Auslegung der vor ihrem Hintergrund 
erfolgten Erklärungen Bedeutung gewinnen.“

Das LG Aachen nahm in einer Entscheidung aus dem Jahre 2006 (Urteil vom 
15.12.2006, Az. 5 S 184/06) bei einer eBay-Auktion hingegen eine Duldungsvoll-
macht an. In diesem Fall hatte der Beklagte seine Zugangsdaten jedoch wissentlich 
an einen Dritten weitergegeben.

Die Mehrheit der Gerichte stimmt also in ihren Begr¿ndungen zumindest insoweit 
überein, als sie davon ausgehen, dass durch die weltweite Verfügbarkeit des Inter-
nets das Missbrauchspotenzial eines lediglich passwortgesicherten Accounts als 
zu hoch einzustufen sei, als dass aus einer Benutzung des Accounts automatisch 
ein schutzwürdiges Vertrauen des Shopbetreibers erwachsen könnte. Sie grenzen 
diese Sichtweise jedoch von Fªllen ab, in welchen (missbrªuchliche) Bestellun-
gen ¿ber den Telefon- oder BTX-Anschluss abgegeben wurden (so etwa LG Bonn, 
siehe oben). In einer solchen Konstellation kºnne durch die nur f¿r den Haushalt 
verfügbaren Dienste davon ausgegangen werden, dass auch eine Person aus dem 
betreffenden Haushalt oder eine sonstige zugangsberechtigte Person das Angebot 
benutzt habe ï insofern treffe den Anschlussinhaber eine ¦berwachungspþicht. Die 
Gerichte gehen in der Regel jedoch mit keinem Wort auf eine mºgliche Speiche-
rung der IP-Adresse des Vertragspartners ein, die die Beweisf¿hrung des Seiten-
betreibers zumindest erleichtern könnte. Nichtsdestotrotz ist die wohl herrschende 
Ansicht der Gerichte zu begr¿Çen, da sie nur in Ausnahmefªllen eine Rechtsschein-
haftung zulässt.

| Nur ein Scherz? - Spaßbieten | 

Eine getrennte rechtliche Betrachtung ist f¿r die Fªlle notwendig, in denen Ihr Kind 
nicht Ihren Account verwendet, um f¿r sich Bestellungen abzuschlieÇen, sondern 
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einen eigenen Account verwendet, bei dem es aber bewusst falsche Daten angibt. 
Abgesehen von den Fªllen, die aus Sicht des Shopbetreibers ebenfalls als Identi-
tätstäuschung zu bewerten sind (weil er den angegeben Namen kennt), sind insbe-
sondere die Sachverhalte relevant, in denen es Minderjªhrigen lediglich um einen 
(mitunter nicht böse gemeinten) Scherz geht. Hier kann §  118 BGB einschlägig 
sein, welcher bestimmt, dass Erklärungen, die in der Erwartung abgegeben wer-
den, dass die mangelnde Ernstlichkeit vom Empfänger erkannt werden wird, nichtig 
sind. Ein Vertrag kann in diesen Fªllen also nicht zustande kommen ï denkbar ist 
jedoch eine Schadensersatzpþicht nach § 122 BGB. Geht der Erklärende davon 
aus, dass der (böse) Scherz nicht erkannt werden wird, gilt § 116 BGB, wonach der-
artig motivierte Erklªrungen sehr wohl wirksam sind. F¿r Minderjªhrige gilt jedoch 
ohnehin der Schutz der §§ 104 ff. BGB.

| Zusammenfassung | 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass in Einzelfªllen die ýnanziellen 
Gefahren zwar ganz erheblich sein kºnnen ï so ging es in einigen der zitierten Fªlle 
um erhebliche (zum Teil f¿nfstellige) Betrªge; das rechtliche Risiko, f¿r eine von Ih-
rem Kind getªtigte Bestellung im Endeffekt selbst aufkommen zu m¿ssen, ist in den 
beschriebenen Fªllen aber nicht allzu groÇ. Ihr Kind selbst wird regelmªÇig nicht 
Vertragspartner, da es den Verkäufer im Glauben lässt, dass es nicht als es selbst 
handelt. Eine weitergehende Haftung scheidet grundsätzlich ebenfalls aus. Sie kön-
nen sodann nur Vertragspartner des Shopbetreibers werden, wenn sie das von ih-
rem Kind ausgef¿hrte Geschªft genehmigen, ihm im Vorfeld derartige Bestellungen 
erlaubt oder diese bewusst nicht verhindert haben. Eine Haftung kommt darüber 
hinaus nur in den Fªllen in Betracht, in denen sie (¿berdurchschnittlich) fahrlªssig 
gehandelt haben, also etwa das Passwort unmittelbar an Ihren Nachwuchs weiter-
gegeben oder es ungesichert oder nicht ausreichend gesichert zugänglich gemacht 
haben und davon ausgehen mussten, das diese Zugangsdaten auch (mºglicher-
weise gegen Ihren Willen) missbraucht werden.

| Was ist zu tun? | 

Mit nur wenigen zu beachtenden Punkten lassen sich diese Risiken daher fast 
vollkommen ausschlieÇen: Zunªchst sollten sie darauf achten, die Funktion Ihres 
Browsers, Ihre Passwºrter automatisch zu speichern, abzuschalten. Alternativ las-
sen sich die meisten Browser auch mit einem (zusªtzlichen) Master-Passwort ab-
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sichern, falls Sie auf diese Funktion nicht verzichten wollen. Auch kºnnen Sie Ihr 
Benutzerkonto im Betriebssystem per Passwort schützen, um die in Ihrem Browser 
abgesicherten Passwörter nicht jeder Person im Haushalt zugänglich zu machen. 
Dass die gerne verwendeten gelben Merkzettelchen (etwa am Monitor) kein ausrei-
chendes Schutzniveau gewährleisten, muss an diesem Punkt wohl nicht gesondert 
ausgef¿hrt werden. Eine empfehlenswerte und sichere Alternative zu herkºmmli-
chen Methoden der Passwortspeicherung stellen dezidierte Passwortverwaltungs-
programme dar (z.B. KeePass oder LastPass).

Je bedeutender das betreffende Konto ist, desto mehr sollten Sie auch auf eine 
entsprechende Sicherung Ihrer Anmeldedaten achten. Wªhrend die Zugangsdaten 
zu einem sozialen Netzwerk wohl maximal zu bösen Streichen genutzt werden kön-
nen, ist der Schaden bei missbrªuchlicher Nutzung Ihres Online-Banking-Kontos 
im Zweifel wesentlich grºÇer. Die Gerichte fordern hier umfangreiche Sicherungs-
pþichten, was sich beispielsweise auch in der Rechtsprechung zu Phishing-Fªllen 
zeigt (etwa LG Kºln, Urteil vom 05.12.2007, Az. 9 S 195/07). Mindeststandards sind 
so etwa ein (tªglich aktualisierter) Virenschutz, eine Firewall und eine gesundes 
MaÇ an Misstrauen gegen¿ber mutmaÇlichen Phishing-Mails. Eine grundsªtzliche 
Rechtsscheinhaftung wird in diesen Fªllen jedoch ebenfalls abgelehnt (so etwa LG 
Berlin, 11.08.2009, Az. 37 O 4/09; AG Wiesloch, 20.06.2008, Az. 4 C 57/08). An-
ders ist der Fall wiederum dann zu bewerten, wenn die Zugangsdaten sowie PIN/
TAN-Codes vom Nutzer fahrlªssig weitergegeben wurden (etwa OLG Schleswig, 
Beschluss vom 19.07.2010, Az. 3 W 47/10).
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AbschlieÇend gilt wie in allen anderen Fallkreisen allerdings auch hier: Eine vertrau-
ensvolle Beziehung zu Ihren Kindern und eine gewissenhafte Aufklªrung ¿ber die 
aufgezeigten Probleme, hilft im Regelfall mehr als alle technischen MaÇnahmen. 
SchlieÇlich sollen Ihre Kinder auch eine fundierte Kompetenz im Umgang mit dem 
Internet erwerben können, deren Erwerb in einem hermetisch abgeriegelten Brow-
ser- und Betriebssystem nicht mºglich ist, ohne den Zusammenhang zur Wirklich-
keit zu verlieren. Sollte Ihr Nachwuchs tatsächlich erst mit Erwerb der Volljährigkeit 
ï und damit der vollen Geschªftsfªhigkeit ï ins kalte Wasser des E-Commerce-
Lebens geworfen werden, ist zumindest eine langwierige Anpassung von Nºten; 
zudem kºnnen sie sich in diesem Alter wohl nicht mehr denselben sicheren Um-
gang mit dem Internet aneignen, wie dies in einer früheren Bildungsphase möglich 
gewesen wäre. In der Praxis wird es zudem nicht möglich sein, sämtliche, an sich 
nicht f¿r Ihre Kinder gedachten Daten vor diesen fernzuhalten: Im Zweifel sind Ihre 
Kids nªmlich technisch ýtter als Sie und haben innerhalb weniger Augenblicke die 
von Ihnen eingerichteten technischen Schutzvorrichtungen geknackt.
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Dienste...
mit Mehrwert?

WeiterAbbrechen

1.3

Nicht nur Dienste (wie Abofallen), die sich in oder am Rande der Illegalitªt bewe-
gen, kºnnen ein erhebliches Kostenrisiko f¿r Eltern darstellen. Auch (grundsªtzlich) 
rechtlich einwandfreie Leistungen können, wenn sie vom Nachwuchs unbedacht 
genutzt werden, unerwartet hohe Rechnungen in den Familienbriefkasten þattern 
lassen.

Der GroÇteil dieser ñLeistungenñ muss dabei nicht aus dem Netz bezogen werden. 
Es handelt sich um sogenannte ñMehrwertdiensteñ oder, spezieller, Ătelekommu-
nikationsgest¿tzte Diensteñ (vergleiche Ä 3 Nr. 25 TKG), die sich ï wie der Name 
im letzten Fall schon sagt ï vor allem des Mediums der (Individual-)Telekommuni-
kation (also Telefon, Mobilfunk, Fax) bedienen. Da sich bei diesen Sachverhalten 
aber ganz ähnliche Probleme wie im Netz ergeben, soll dieser Problemkreis auch 
in diesem Ratgeber Erwªhnung ýnden. Beispiele f¿r die angebotenen Leistungen 
sind etwa Service-Hotlines, Erotik- oder Sex-Hotlines, ñPremiumñ-SMS-Dienste 
oder Gewinnspiel-Hotlines.

In den meisten Fªllen gehen Minderjªhrige bei der Nutzung solcher Dienste nicht 
uneingeschrªnkt bºswillig vor. In der Regel ist ihnen die Kostenpþichtigkeit oder 
zumindest der konkrete (sehr hohe) Preis der Angebote nicht bekannt. Problema-

Das Problem
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tisch ist zusätzlich, dass die Nutzung bereits bei der Verbindung mit dem Dienst be-
ginnt; eine wirkliche ñLeistungñ muss noch nicht bewirkt worden sein. So kann sich 
die Verwendung der Dienste ¿ber mehrere Minuten hinziehen ï mit den entspre-
chenden ýnanziellen Folgen. Gerade 0900-Nummern kºnnen von den Anbietern 
grundsªtzlich individuell bepreist werden, sodass bereits nach wenigen Minuten 
mehrstellige Euro-Beträge fällig werden können. Diese werden schließlich über die 
normale Telefon- oder Handyrechnung eingezogen. Apropos Handy: Hier kºnnen 
zusªtzlich vom Festnetz abweichende (in der Regel wesentlich hºhere) Tarife fest-
gelegt werden.

Auch bei der ñnormalenñ Telekommunikationsnutzung wundern sich manche Eltern 
immer noch ¿ber die teils horrenden Kostenrechnungen ihrer Kinder. Wªhrend zwar 
die meisten Haushalte alle laufenden Vertrªge (Handy, Festnetz) auf ein Flatrate-
Modell umgestellt haben und sich so der meisten ýnanziellen Probleme entledigt 
haben, wird dies bei neuen Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere dem mobilen In-
ternet, zuweilen aber noch vergessen. 
So hatte sich das LG M¿nster in einem 
neueren Urteil (Urteil vom 18.01.2011, Az. 
06 S 93/10) mit Handykosten von über 
1.000 €, die der Beklagte innerhalb weni-
ger Tage zusammensurfte, auseinander-
zusetzen. Auch der Auslandseinsatz von 
Handys (das sogenannte Roaming) kann 
ein erhebliches Kostenrisiko bergen.

Generell scheint sich die Handynutzung 
Jugendlicher zumindest in ýnanzieller 
Hinsicht jedoch auf ein relativ gesundes 
MaÇ eingependelt zu haben. Nach einer 
aktuellen Studie des Internetverbandes 
BITKOM (Presseinformation vom 14. 
Mªrz 2011, ĂComputer und Handy scho-
nen das Taschengeldñ) geben deutsche 
Teenager (10- bis 18-jªhrige Minderjªhri-
ge) durchschnittlich nur 13 Euro im Monat 
für Ihre Handynutzung aus; damit werden 
vom gesamten Taschengeld durchschnitt-
lich nur etwa 22% für die eigene Handy-
nutzung ausgegeben.
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| Anruf bei der Gewinnspiel-Hotline: Vertragsschluss? | 

 hnlich wie bei der Problematik der Abofallen geht es auch hier vorrangig um das 
Vertragsrecht mit den Besonderheiten f¿r Minderjªhrige. Noch einmal zur Wieder-
holung: Kinder unter 7 sind geschªftsunfªhig, kºnnen gar keine Vertrªge abschlie-
ßen. Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren sind beschränkt geschäftsfähig und 
benötigen für Verträge, die ihnen nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil einbringen 
(z.B. Geldschenkungen), die Zustimmung Ihrer Eltern. Eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz macht lediglich der sogenannte Taschengeldparagraph, §  110 BGB, 
nach dem Minderjªhrige mit ihrem Taschengeld ausnahmsweise auch ohne Zu-
stimmung Ihrer Eltern f¿r sie ñnachteiligeñ Vertrªge abschlieÇen kºnnen. Darunter 
fallen beispielsweise kleinere Einkäufe im Supermarkt.

Was also, wenn Ihr (beschrªnkt geschªftsfªhiges) Kind beispielsweise bei einer 
Gewinnspiel-Hotline anruft? Eine erste ï oberþªchliche ï juristische Beurteilung 
kºnnte folgendes Ergebnis liefern: Durch den Anruf kºnnte Ihr Kind schl¿ssig (kon-
kludent, wie der Jurist sagt) zu verstehen geben, dass es mit dem Gewinnspiel-
Anbieter einen Vertrag ¿ber die Dienstleistung abschlieÇen mºchte. Eine solche 
Erklªrungshandlung gen¿gt, um einen wirksamen Vertrag zu schlieÇen. Die Auf-
nahme der Verbindung durch den Gewinnspiel-Anbieter kºnnte gemªÇ § 151 BGB 
als Annahmehandlung angesehen werden. Damit wªren die Voraussetzungen 
eines Vertrages, zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen, §§ 145 ff. 
BGB, grundsªtzlich erf¿llt. In einigen Fªllen wird sich Ihr Kind aber nicht der Kos-
tenpþichtigkeit des Angebots bewusst sein. Dann w¿rde es an einer Einigung ¿ber 
wesentliche Vertragsbestandteile fehlen (siehe oben). Doch ganz unabhängig von 
der Frage, ob zwischen Ihrem Kind und dem Gewinnspiel-Anbieter im Einzelfall 
überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde, wird im Endeffekt etwas anderes ent-
scheidungserheblich sein: Ob Sie als Elternteil dem mºglicherweise geschlossenen 
Vertrag zustimmen (siehe oben). Verweigern Sie die Zustimmung, wird der Dienst-
leister auch keine Anspr¿che gegen Ihren Nachwuchs geltend machen kºnnen, §§ 
104 ff. BGB.

Doch leider gestaltet sich die juristische Beurteilung unseres Beispielsfalls nicht 
ganz so einfach: Selbst wenn von Anfang an kein wirksamer Vertrag zwischen 
Ihrem Kind und dem Anbieter zustande kam; selbst wenn Sie im Endeffekt Ihre 

Rechtliches
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Zustimmung zu einem mºglicherweise geschlossenen Vertrag verweigert haben, 
existiert auf jeden Fall ein wirksames Vertragsverhªltnis: Das zwischen Ihnen als 
Inhaber des Telefonanschlusses und der Betreibergesellschaft, etwa der Telekom. 
Im Rahmen dieses Vertrages sind Sie gegen¿ber dem Telefonanbieter verpþichtet, 
neben der Grundgeb¿hr alle durch die Nutzung des Telefonanschlusses anfallen-
den Kosten zu begleichen. Dazu zªhlen, sollten Sie keine entsprechende Flatra-
te abgeschlossen haben, neben ñnormalenñ Gesprªchen ins Fest- oder Mobilnetz 
eben auch derartige Mehrwertdienste, die immer separat und nicht ¿ber ein Flatra-
te-Modell abgerechnet werden.

| Anruf bei der Gewinnspiel-Hotline: Rechtsscheinhaftung? | 

Da Sie (vordergr¿ndig) persºnlich keinen Vertrag mit dem Gewinnspiel-Anbieter 
abgeschlossen haben, geht es, juristisch gesprochen, bei der Erstattung der durch 
die Nutzung des Gewinnspiels angefallenen Kosten um eine Haftung f¿r das Han-
deln Ihres Kindes ï Sie m¿ssen im Rahmen des Vertragsverhªltnisses mit dem 
Telefonanbieter f¿r das Verhalten Ihres Kindes rechtlich einstehen.

Von der Rechtsprechung wird diese Haftung in der Regel von einer komplizierten ju-
ristischen Figur abgeleitet: der sogenannten Anscheinsvollmacht (siehe auch schon 
oben; vergleiche etwa AG Bonn, Urteil vom 16.08.2007, Az. 3 C 65/07). In dem 
der Entscheidung zugrunde liegenden Fall ging es um einen Betrag von 626,02 
Euro, den der Sohn des Klªgers durch die Nutzung von Mehrwertdiensten einer 
Telefonauskunft zusammentelefonierte und der Familienvater nun zur¿ckerstattet 
haben wollte. Er begr¿ndete diese Forderung damit, dass die unterstellten Verbin-
dungen nie zustande gekommen seien. Das Gericht pþichtete dieser Auffassung je-
doch nicht bei. Nach dessen Ansicht hªtte der Klªger bei Zweifeln an der Richtigkeit 
der vom Telefonanbieter gestellten Rechnung diese zunªchst bestreiten m¿ssen, 
ohne diese ohne weitere Fragen zu begleichen. Dann hªtte die Beweispþicht f¿r die 
Korrektheit der Rechnung den Anbieter gemªÇ Ä 16 TKV (mittlerweile Ä 45i TKG) 
getroffen. Der Klªger unterlieÇ dies jedoch, weshalb die gestellten Rechnungen als 
richtig anzusehen seien. Der Anschlussinhaber hafte sodann f¿r Familienmitglieder 
und andere Haushaltsangehºrige nach den Grundsªtzen der Anscheinsvollmacht 
(siehe oben). Das Gericht bezieht sich dabei auf eine Entscheidung des OLG Kºln 
aus dem Jahre 1993 (Urteil vom 30.04.1993, Az. 19 U 134/92). In jedem Falle hªtte 
der Klªger die betreffenden Mehrwertdienste sperren lassen m¿ssen, was f¿r ihn 
auch technisch möglich und zumutbar gewesen sei (so auch der BGH im unten 
zitierten Urteil).
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Der BGH beleuchtet die Problematik der Anscheinsvollmacht in einer grundsªtzli-
cheren Art und Weise in einer Entscheidung vom 16.03.2006 (Az. III ZR 152/05), in 
welcher es um die Annahme von sogenannten R-Gesprªchen (Telefonate, f¿r die 
der Angerufene aufkommt) durch Familienmitglieder ging. Zunªchst stellt der BGH 
fest, dass sich die Rechtsprechung zumindest f¿r die Fªlle der R-Gesprªche uneins 
ist und eine Mehrzahl ï aus seiner Sicht ï richtigerweise nicht von einer grundsªtzli-
chen Rechtsscheinhaftung des Anschlussinhabers ausgeht, da es bei der Annahme 
von R-Gesprªchen

„an dem für die Anscheinsvollmacht erforderlichen Vertrauenstatbestand“ fehle, 
„sofern nicht […] außergewöhnliche Umstände vorliegen, solange der Minderjäh-
rige nicht wiederholt und über eine gewisse Dauer diese Telefonate angenommen 
hat und der Anbieter nicht aufgrund vom Anschlussinhaber beglichener Rechnun-
gen davon ausgehen konnte, dieser kenne und dulde die Inanspruchnahme der 
Leistungen.“

Im Rahmen der letztgenannten Einschrªnkung ging das AG Bonn (siehe oben) so-
dann berechtigterweise von einer Anscheinsvollmacht des Anschlussinhabers aus, 
da er die vom Anbieter gestellten Rechnungen ohne weitere (Nach-)Fragen beglich. 
Der BGH f¿hrt sodann weiter aus, dass als Ankn¿pfungspunkt f¿r einen Rechts-
schein lediglich die Unterhaltung eines Telefonanschlusses in Frage komme, durch 
die aber nicht wirksam festgestellt werden könne,

„ob der Anschlussinhaber selbst, eine Person, der er den Zugang zum Telefon ge-
stattet hat, oder ein unbefugter Dritter die angebotene Verbindungsdienstleistung 
in Anspruch“

nehme. Das AG Bonn sollte in seiner oben zitierten Entscheidung ein Jahr spªter 
davon ausgehen, dass die Dienstleister sehr wohl davon ausgehen könnten, dass 
sie von einer berechtigten Person angerufen werden w¿rden ï eine durchaus frag-
w¿rdige Meinung. Eine vertragliche Haftung scheide nach Ansicht des BGH jedoch 
nicht vollkommen aus, da die grundlegenden Gedanken der Rechtsscheinhaftung 
in Ä 16 TKV (mittlerweile Ä 45i TKG) eine spezialgesetzliche Normierung f¿r Tele-
kommunikationsdienste fªnden und somit f¿r diese Fªlle in dessen Rahmen an-
wendbar seien. Im konkreten Fall scheide eine Haftung des Anschlussinhabers je-
doch aus, da dieser weder vorsªtzlich noch fahrlªssig die Anrufannahme durch ein 
Familienmitglied ermºglichte ï was die zitierte Norm jedoch voraussetze. Anders 
als bei Mehrwertdiensten sei es ihm bei diesen Telefondiensten nªmlich nicht mºg-
lich, eine zumutbare Sperre einzurichten. Die zum maÇgeblichen Zeitpunkt einzig 
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wirksamen Mºglichkeiten klassiýzierte der BGH als vºllig unzumutbar ï so forderte 
die Gegenseite etwa eine Vollsperre des Anschlusses bzw. die Sperre einzelner 
Tastenkombinationen.

Kommen wir also zur¿ck zu unserem Beispielsfall: Durch die juristische Figur der 
Anscheinsvollmacht lieÇe sich also sehr wohl auch ein vertragliches Verhªltnis 
zwischen Ihnen und dem Gewinnspielanbieter ableiten, wenn Ihr Kind eine solche 
Dienstleistung von Ihrem Telefonanschluss aus nutzt. Die Mehrheit der Gerichte 
geht jedoch davon aus, dass der bloÇe Anruf Ihres Kindes nicht dazu ausreicht, 
einen Rechtsschein und damit einen schutzw¿rdiges Vertrauen des Anbieters zu 
schaffen. Nur in Ausnahmefªllen ï z.B. wenn Sie ohne weitere Fragen die gestell-
ten Rechnungen begleichen oder zumutbare Sperren unterlassen ï greift diese 
Haftung durch; dann m¿ssen Sie rechtlich f¿r das Handeln Ihres Kindes Einste-
hen und die Dienste des Anbieters bezahlen. Eine (zusªtzliche) spezialgesetzliche 
Haftungsregelung, die die Gedanken der Rechtsscheinhaftung aufgreift, lªsst sich 
zudem in Ä 16 TKV (mittlerweile Ä 45i TKG) ýnden. Wichtig ist zudem, dass Ihnen 
gemäß Ä 312d Abs. 4 Nr. 7 BGB kein Widerrufsrecht zusteht.

Diese rechtliche Beurteilung lässt sich natürlich auch auf vergleichbare Sachver-
halte ¿bertragen: Was etwa, wenn Ihr Kind von Ihrem Handy aus teure Klingeltºne 
oder ªhnliche Spielerein bezieht und die fªlligen Betrªge auf Ihrer Rechnung er-
scheinen?
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Auf den ersten Blick etwas kurios ist hier die Rechtsprechung des AG Berlin-Mitte. 
Wªhrend das Gericht 2008 (AG Berlin-Mitte, Urteil vom 28.07.2008, Az. 12 C 52/08) 
noch die Annahme einer Anscheinsvollmacht und somit den Anspruch eines Klin-
gelton-Anbieters gegen die Eltern des ñ¦beltªtersñ ablehnten, bejahte es in einem 
neueren Urteil (AG Berlin-Mitte, Urteil vom 08.07.2010, Az. 106 C 26/10) genau 
diese. Was war geschehen? Auch im letztgenannten Fall sind die Eltern leider et-
was zu spªt aktiv geworden ï sie haben ¿ber einen Zeitraum von 16 Monaten die 
gestellten Rechnungen ohne Beanstandungen gezahlt. Durch diese Fahrlªssigkeit 
greift die oben erlªuterte Ausnahme, die eine Rechtsscheinhaftung entstehen lªsst. 
Versetzen Sie sich in die Lage des Klingelton-Anbieters: W¿rden sie nach einem 
solchen Zeitraum nicht auch von einem Einverstªndnis Ihres Vertragspartners aus-
gehen?

In beiden Fªllen schlossen die Eltern den Mobilfunkvertrag ¿brigens selbst ab, 
¿berlieÇen also die Nutzung Ihrem Kind. Auch wenn einige Provider die Volljªh-
rigkeit Ihrer Vertragspartner (oder zumindest eine positive SCHUFA-Auskunft) 
voraussetzen, ist es grundsªtzlich aber auch mºglich, dass Minderjªhrige einen 
Laufzeitvertrag f¿r sich selbst abschlieÇen ï vorausgesetzt ein Elternteil stimmt 
dem Vertragsschluss zu (§§ 104 ff. BGB). In einer solchen Konstellation w¿rden die 
Kids allerdings auch f¿r sªmtliche Nutzungen Ihres Mobilfunkanschlusses selbst 
haften ï ein kaum ¿berschaubares Risiko, das aufgrund der hªuýg fehlenden Zah-
lungsfähigkeit der minderjährigen Nutzer allerdings wohl vor allem die Provider trifft. 
Grundsätzlich ist aber zur erstgenannten Variante zu raten; regelmäßig kann auch 
ein Prepaid-Modell sinnvoll sein, in dessen Rahmen ï wiederum je nach Vertrags-
schluss ï die gleichen rechtlichen MaÇstªbe gelten.

| Was ist zu tun? | 

Unsere Ratschlªge zum Thema Mehrwertdienste unterscheiden sich nur wenig von 
denen, die wir im vorangegangenen Unterkapitel angef¿hrt haben. Sie sind lediglich 
auf die speziellen technischen Voraussetzungen zu übertragen.

Im Einzelnen bedeutet dies: F¿r ihren Festnetzanschluss sollten Sie den direkten 
Kontakt mit ihrem Anbieter suchen, um entsprechende Mehrwertdienste komplett 
sperren zu lassen. Ist ein Neuanschluss geplant, kann dieser Wunsch natürlich 
auch direkt bei Vertragsabschluss mitgeteilt werden. Wollen Sie auf bestimmte 
Mehrwertdienste nicht verzichten, ist unter Umstªnden eine nur teilweise Sperrung 
möglich bzw. in Betracht zu ziehen. Bei einer solchen ergeben sich freilich erneut 
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Haftungsrisiken. Auch hier ist eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kindern na-
t¿rlich die beste Versicherung gegen unerwartete Kostenforderungen.

F¿r die anderweitige Telekommunikationsnutzung (insbesondere per Handy) Ihres 
Nachwuchses sollten Sie Flatrate-, Kostenbremsen- oder Prepaid-Modelle in Erwª-
gung ziehen, die die meisten ýnanziellen Risiken bereits im Keim ersticken.
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WeiterAbbrechen

Die Reihenfolge der Themen in diesem Handbuch ist nicht rein zufªllig 
gewªhlt ï sie folgt auch der Geschichte des Internets selbst. Denn im 
folgenden Kapitel geht es um rechtliche Probleme mit dem Web 2.0, 
der ñzweiten Versionñ des Internets, wie wir es kennen. Der Begriff 
wird seit etwa 2004 verwendet und beschreibt die Wandlung des In-
ternets hin zu einem Plattformmedium, auf dem jeder Nutzer gleichbe-
rechtigter Sender und Empfänger von Informationen sein kann.

Zuvor wurde das Web (1.0) vor allem als Branchenregister und Shop-
pingmeile aufgefasst. Rechtliche Probleme ergaben sich daher vor 
allem in wirtschaftlicher Hinsicht (siehe oben), auch wenn diese natür-
lich durch den Wandel des Netzes nicht weggefallen sind.

Internetrecht für Eltern

Es sind jedoch Probleme hinzugekommen, die in diesem AusmaÇ um die Jahr-
tausendwende so nicht vorstellbar waren. Gerade durch die Charakteristika des 
Internets, ¿berall und f¿r jeden als Medium verf¿gbar zu sein, ñnichts zu vergessenñ 
und in einem gewissen Rahmen Anonymitªt zu gewªhrleisten, sind Bedrohungen 
f¿r die Persºnlichkeit des Einzelnen entstanden, die in besonderem MaÇe auch 
Minderjªhrige betreffen. Die Mºglichkeiten, die sich f¿r die soziale Interaktion erge-
ben, machen das Web 2.0 aber gerade für die Jugend so interessant, dass diese 
Gefahren gerne gänzlich vergessen oder zumindest nicht hinreichend ernst genom-
men werden. 
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Nicht von der Hand zu weisen ist auch die Tatsache, dass sich gerade Jugendliche 
besonders hªuýg im Netz tummeln. Nutzen Sie etwa Facebook oder ein ªhnliches 
soziales Netzwerk? Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 nutzen schon 39% al-
ler Onlinenutzer ab 14 Jahren private Communities zumindest gelegentlich, bereits 
34% sind regelmäßig auf diesen Plattformen unterwegs (Busemann/Gscheidle, 
Media Perspektiven 7-8/2010, S. 362). Zum Vergleich: 2007 waren nur 15% der 
Befragten gelegentlich in den sozialen Netzwerken aktiv (ebenda). Nach einer Stu-
die des IT-Verbandes BITKOM, die am 13. April 2011 verºffentlich wurde, ist sogar 
bereits

„halb Deutschland […] Mitglied in sozialen Netzwerken“.

Dabei muss aber klar sein: Einen ganz ¿berwiegenden Teil der aktiven Nutzer macht 
die Gruppe der 14- bis 19-jªhrigen aus. 2010 besuchten 81% dieser Altersgruppe 
zumindest gelegentlich die einschlªgigen Angebote (ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 
in: Busemann/Gscheidle, Media Perspektiven 7-8/2010, S. 364). 59% der jugendli-
chen Nutzer waren sogar tªglich auf den Webseiten unterwegs (S. 365 a.a.O.).

Die Hªuýgkeit der Aktivitªt in den sozialen Netzwerken nimmt mit steigendem Alter 
deutlich ab. Wªhrend die Altersgruppe der 30- bis 39-jªhrigen noch auf ñrespekta-
bleñ 44% gelegentliche Nutzung kommt, sind es bei den 40- bis 49- sowie bei den 
50- bis 59-jährigen nur noch etwa 20% (ebenda).

So soll es im Folgenden insbesondere um die rechtlichen Probleme mit diesen 
Plattformenmedien gehen: Zunªchst werfen wir einen Blick auf Persºnlichkeits-
rechtsverletzungen durch Bild und Wort, um schließlich einen grundsätzlichen Blick 
auf den Schutz der Daten Minderjªhriger zu werfen.



041

Die vorgenannten ñBedrohungenñ f¿r die Persºnlichkeit ergeben sich im Internet 
vor allem durch das Einstellen von Bildern, auf denen Personen ï in unserem Fall 
Minderjªhrige ï eindeutig zu erkennen sind. Das World Wide Web bietet f¿r das 
Verbreiten von Fotos an eine breite ¥ffentlichkeit die perfekten Voraussetzungen: 
Wªhrend man ñofþineñ f¿r die Verbreitung von Lichtbildern den kostspieligen Weg 
¿ber die klassischen Medien (Presse und Rundfunk) wªhlen muss oder durch ei-

2.1 | Lebensgeschichte

Eine Lebensgeschichte 
in Bildern

WeiterAbbrechen

2.1

Das Problem
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| Allgemeines und besonderes Persºnlichkeitsrecht | 

Die Achtung und Entfaltung der Persºnlichkeit eines Menschen ï und damit auch 
dessen bildliche Darstellung ï ist nach geltendem Recht umfangreich gesch¿tzt. 
Dieser Schutz wird einerseits durch das Grundgesetz, andererseits durch einfache 
Gesetzesnormen gewährleistet.
Das (Grund-)Recht, das diesen Schutz bietet, wird als allgemeines Persºnlichkeits-

Rechtliches

gene Anstrengungen nur einen kleinen Kreis bestimmter Personen erreichen kann, 
kann online ein Foto innerhalb weniger Klicks von der ganzen Welt aufgerufen wer-
den, und das in der Regel kostenlos. Gleichzeitig ist es oft schwierig, den soge-
nannten Uploader (also denjenigen, der das Bild online gestellt hat) ausýndig zu 
machen, um eine Lºschung des Bildes zu bewirken. Oftmals wird f¿r das Publizie-
ren des Bildes ein Fotodienst gewªhlt, sodass Betroffene sich an diesen wenden 
kºnnen; in anderen Fªllen werden die Bilder jedoch auch auf private Webserver 
geladen, sodass grundsªtzlich gar keine Zugriffsmºglichkeit Dritter besteht.

Nat¿rlich sind gerade Fotos, auf denen die Abgebildeten in ungl¿cklichen Situati-
onen dargestellt sind, das grºÇte  rgernis der Betroffenen. Klassisches Beispiel 
sind bei Minderjªhrigen Party- und Discofotos, die sie etwa beim ersten Kontakt mit 
alkoholischen Getrªnken festhªlt. Diese Darstellungen haben im Web in der Regel 
nichts zu suchen und können nicht nur von Lehrern, sondern auch von späteren 
Arbeitgebern negativ aufgefasst werden. Besonders ungerne entdeckt man ferner 
Bilder, von deren Anfertigung man bisher ¿berhaupt nichts wusste; auch Fotos, die 
unter Einsatz von Bildbearbeitungssoftware manipuliert wurde, werfen juristische 
Fragestellungen auf.

Weniger schwerwiegend, aber dennoch problematisch sind Fotos von Kleinkindern 
und Babys im Netz, insbesondere wenn die Eltern getrennt leben und der nicht 
sorgeberechtigte Teil Bilder in Eigenregie ins Web stellt. Die Darstellung eines Kin-
des auf der Internetprªsenz der Schule bzw. des Kindergartens kann im Einzelfall 
ebenso heikel sein.

Das Vorgesagte gilt übrigens in gleicher Weise für Videos, die durch den techni-
schen Fortschritt mittlerweile fast ebenso hªuýg ins Internet gestellt werden wie 
Bilder.
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2.1 | Lebensgeschichte

recht bezeichnet. Es ergibt sich aus den Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG. Dieses Recht 
war bereits Gegenstand verschiedener wichtiger Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichtes. Auch der Bundesgerichtshof hat diese Rechtsposition im so-
genannten ñHerrenreiterñ-Fall (Urteil vom 14. Februar 1958, Az. I ZR 151/56) als 
Grundlage f¿r verschiedene (zivilrechtliche)Anspr¿che anerkannt. Ferner ist die 
Rechtsprechung des Europªischen Gerichtshofs f¿r Menschenrechte (etwa EGMR 
ï ñCarolineñ, Urteil vom 24.06.2004, Az. 59320/00) zu beachten.

Neben dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht stehen dem Einzelnen auch verschie-
dene besondere Persönlichkeitsrechte zu. Darunter fällt u.a. auch das sogenannte 
Recht am eigenen Bild. Dieses ist einfachgesetzlich in den Ä 22 KunstUrhG gefasst. 
Diese Norm stellt einen einfachen Grundsatz auf:

„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden.“

Von diesem Prinzip werden jedoch in Ä 23 Abs. 1 KunstUrhG einige Ausnahmen 
gemacht, etwa wenn die abgelichtete Person besonders bekannt ï in der Sprache 
des Gesetzes eine Person der Zeitgeschichte ï ist. Weitere Ausnahmen betreffen

„2.Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder 
sonstigen Örtlichkeit erscheinen;
3.Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die 
dargestellten Personen teilgenommen haben;
4.Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder 
Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.“

Nach Abs. 2 ist jedoch jederzeit ï auch bei Vorliegen einer der soeben genannten 
Ausnahmetatbestªnde ï ein etwaiges besonderes Interesse des Abgebildeten zu 
ber¿cksichtigen. Gerade bei Minderjªhrigen sind diese der Verºffentlichung eines 
Fotos entgegenstehenden Interessen daher besonders zu ber¿cksichtigen (f¿r ei-
nen jugendlichen Straftªter etwa LG Hamburg, Urteil vom 27.02.2009, Az. 324 O 
703/08).

| Fotos in der Disco ï nur mit Einwilligung! | 

Findet Ihr Kind also beispielsweise Bilder des letzten Partybesuchs von sich im 
Netz, sind diese dort nur rechtmªÇig hochgeladen worden, wenn Ihr Kind auch in 
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diese Veröffentlichung eingewilligt hat. Der nachfolgende juristische Überblick bleibt 
bei diesem Beispiel als Ausgangsfall der Beurteilung; die rechtlichen Gedanken 
gelten jedoch gleichsam f¿r alle ªhnlich gelagerten Fªlle, insbesondere auch f¿r 
Filmaufnahmen! Fraglich ist nun insbesondere, wann eine wirksame Einwilligung 
in die Verbreitung und Verºffentlichung solcher Fotos vorliegt. In grundsªtzlicher 
juristischer Hinsicht ist die persönlichkeitsrechtliche Einwilligung eine sogenannte 
Willenserklärung bzw. wird wie eine solche behandelt. Sie kann daher nach den 
allgemeinen Grundsätzen sowohl mündlich als auch schriftlich erklärt werden. Es 
macht also grundsªtzlich keinen Unterschied, ob Ihr Kind dem Partyfotografen ein 
zweiseitiges schriftliches Einverständnis erteilt oder einfach nur mündlich zustimmt, 
dass die von ihm geschossenen Bilder auch ins Netz gestellt werden d¿rfen. F¿r 
den Verwender der Fotos kºnnen sich im Konþiktfall bei einer nur m¿ndlichen Ein-
willigung jedoch Probleme ergeben, da er die unter Umstªnden tatsªchlich erteilte 
Zustimmung nicht rechtssicher nachweisen kann. F¿r Sie und Ihr Kind kann das 
jedoch von Vorteil sein ï daher Vorsicht bei der Abgabe schriftlicher Erklªrungen, 
die oftmals auch andere Regelungen (z.B. datenschutzrechtliche Einwilligungen) 
als die bloÇe Zustimmung zur Verºffentlichung von Fotos enthalten!

Neben der schriftlichen und der mündlichen Einwilligung ist allerdings auch eine 
konkludente Einwilligung, also eine Einwilligung durch schlüssiges Handeln, mög-
lich (siehe bereits oben). Deuten Sie beim Bªcker auf ein St¿ck Torte und legen 
entsprechendes Kleingeld auf den Tresen, geben Sie dem Bªcker durch schl¿s-
siges Handeln zu verstehen, dass Sie mit ihm einen Kaufvertrag ¿ber ein St¿ck 
Torte abschlieÇen mºchten. ¦bertragen wir dieses Grundverstªndnis auf die Situ-
ation auf einer Party: Deutet der Fotograf auf seine Kamera und stellt sich Ihr Kind 
mit seinen Freunden in den Fokus des Lichtbildners, gibt es damit zu verstehen, 
dass es mit der Fotoaufnahme einverstanden ist (vergleiche etwa BVerfG, Urteil 
vom 10.07.2002, Az. 1 BvR 354/98; LG Bielefeld, Urteil vom 18.09.2007, Az. 6 O 
360/07; LG M¿nster, Urteil vom 24.03.2004, Az. 10 O 626/03). Aber Achtung: Eine 
Einwilligung in die Veröffentlichung der Bilder im Internet wurde damit noch lange 
nicht abgegeben! Viele Partyfotografen gehen deshalb ähnlich subtil vor wie ver-
schiedene groÇe Fernsehsender: Sie bringen derart groÇe Aufkleber der eigenen 
Firma auf den Kameras, der eigenen Kleidung oder ausgeteilten Visitenkarten auf, 
dass der Abgebildete davon ausgehen muss, dass das aufgenommene Material 
im Anschluss auch bei der entsprechenden Firma ï sei es im Netz oder eben im 
Fernsehen ï landet. Auch dann kann unter Umstªnden von einer konkludenten 
Einwilligung ausgegangen werden. Ferner liegt eine Einwilligung im Zweifel dann 
vor, wenn der Abgebildete f¿r die Anfertigung des Fotos eine Verg¿tung erhielt (z.B. 
bei professionellen Aufnahmen), Ä  22 S. 2 KunstUrhG. Die persönlichkeitsrecht-
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liche Einwilligung muss sich grundsªtzlich allerdings auf einen konkreten Zweck 
beziehen; willigt Ihr Kind beispielsweise in die Verbreitung auf einem Fotoportal 
ein, ist eine anderweite Verwendung ï etwa zu Werbezwecken ï nicht von dieser 
Einwilligung gedeckt.

SchieÇt der Fotograf in unserem Disco-Fall jedoch beispielsweise ein Foto von 
der feiernden Menge, auf welchem Ihr Kind zwar irgendwo abgebildet, allerdings 
¿berhaupt nicht zu identiýzieren ist, ist dessen Einwilligung f¿r die Verbreitung und 
Verºffentlichung des Bildes gar nicht notwendig. Aus juristischer Sicht fehlt es dann 
nªmlich an einem Tatbestandsmerkmal eines ĂBildnissesñ im Sinne des Ä 22 Kunst-
UrhG ï der Erkennbarkeit der abgebildeten Person. Grundsªtzlich reicht es aber, 
wenn Ihr Kind irgendwie bzw. nur f¿r einen engen Bekanntenkreis erkennbar ist, 
um eine persönlichkeitsrechtliche Einwilligung notwendig werden zu lassen. Ge-
rade der von verschiedenen Boulevardmedien oft verwendete ñschwarze Balkenñ 
reicht daher nicht, um die dargestellte Person zu anonymisieren, da dieser we-
sentliche Gesichtsz¿ge nicht verdeckt (LG Hamburg, Urteil vom 27.02.2009, Az. 
324 O 703/08). Auch wenn sich etwa bereits durch den Kontext des Fotos ergibt, 
wer die dargestellten Person ist, ist ein Einverständnis dieser von Nöten (so etwa 
LG Hamburg, Urteil vom 02.12.2008, Az. 324 O 704/08). Das LG Frankfurt (Urteil 
vom 19.01.2006, Az. 2/03 O 468/05) hat in einem Fall auch f¿r ñverpixelteñ Fotos 
die Notwendigkeit der persºnlichkeitsrechtlichen Einwilligung bejaht. Das Recht am 
eigenen Bild sei bereits dann verletzt, wenn der Abgebildete begr¿ndeten Anlass 
habe, er kºnne anhand f¿r ihn charakteristischer Merkmale, die auf dem Bild ge-
zeigt w¿rden, identiýziert werden. Eine tatsªchliche Identiýzierung durch bestimmte 
Personen sei nicht notwendig.

Zur¿ck zum Discobesuch: Das AG Ingolstadt hatte sich in einem Urteil vom 
03.02.2009 (Az. 10 C 2700/08) genau mit einem solchen Fall zu beschªftigen. Auch 
hier schoss der Partyfotograf mehrere Bilder ñin die Menge hineinñ. Auf einigen 
dieser Bilder stand der Klªger jedoch im Vordergrund der Aufnahme und war da-
durch eindeutig zu identiýzieren. Die Beklagte (ein Fotoportal) stellte die Fotos im 
Anschluss an die Veranstaltung ins Netz. Der Klªger wurde wenige Wochen spªter 
von Bekannten auf die Bilder angesprochen und konnte seinen Augen kaum trauen; 
von den Aufnahmen hatte er nichts gewusst. Er forderte die Betreiber des Fotopor-
tals daher auf, die entsprechenden Bilder vom Netz zu nehmen und zu erklären, 
es in Zukunft zu unterlassen, sie erneut ins Netz zu stellen. Der Beklagte kam der 
ersten Aufforderung Ăohne Anerkennung einer Rechtspþichtñ nach und lºschte die 
Bilder, unterzeichnete aber nicht die vom Klªger geforderte Unterlassungserklª-
rung. Deren Abgabe wollte er nunmehr vor Gericht im Rahmen einer einstweiligen 
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Verf¿gung erzwingen ï und das AG Ingolstadt gab dem Klªger Recht. Durch den 
Besuch einer Diskothek an sich könne noch keine (konkludente) Einwilligung in die 
Anfertigung und Verbreitung eines Bildnisses angenommen werden, auch wenn 
Personenaufnahmen in diesem Rahmen ¿blich seien. Ausnahmetatbestªnde nach 
Ä 23 KunstUrhG, wie vom Beklagten eingewendet, kªmen im konkreten Fall nicht 
in Frage. Der Beklagte hªtte auch nicht ï wie zuvor behauptet ï konkret darlegen 
kºnnen, dass sich der Klªger im Rahmen einer Mitgliedschaft (Raucherclub) bzw. 
durch die Hausordnung der Diskothek wirksam eingewilligt hätte. Das Gericht ließ 
allerdings offen, ob derartige Regelungen ¿berhaupt wirksam sein kºnnen. In bei-
den Fªllen (Mitgliedschaft und Hausordnung) wird es sich nªmlich regelmªÇig um 
AGB handeln haben, f¿r deren Wirksamkeit besondere MaÇstªbe anzusetzen sind 
(siehe oben). Bei einer Klausel, die die generelle Einwilligung in die Anfertigung und 
Verºffentlichung von Personenaufnahmen beinhaltet, wird in der Regel Ä 305c Abs. 
1 BGB sowie eine datenschutzrechtliche Konformitªt, insbesondere hinsichtlich 
Ä 4a Abs. 1 BDSG zu pr¿fen sein. Im Einzelfall wird die Zulªssigkeit einer derartigen 
Klausel jedoch sicherlich angenommen werden kºnnen.

| Besonderheiten bei Minderjªhrigen | 

Doch Moment ï kºnnen Minderjªhrige ¿berhaupt wirksam einwilligen? Der auf-
merksame Leser des ersten Kapitels wird es sich sicherlich schon gedacht haben: 
Wohl eher nicht. Kinder sind schlieÇlich in ihrer Geschªftsfªhigkeit beschrªnkt, so-
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fern sie ¿berhaupt schon 7 Jahre alt sind. Kleinkinder unter 7 Jahren sind sogar 
geschäftsunfähig. Da es sich, wie oben bereits erläutert, bei der für die Verbreitung 
der Fotos maÇgeblichen Einwilligung um eine Willenserklªrung handelt, ist die Ge-
schäftsfähigkeit auch eine zwingende Voraussetzung für die Wirksamkeit einer sol-
chen Zustimmungserklªrung. Ferner erwªchst dem (beschrªnkt geschªftsfªhigen) 
Minderjªhrigen aus der Einwilligung in die Verºffentlichung eines Bildes im Internet 
nicht lediglich ein rechtlicher Vorteil; vielmehr ist er (negativ) in seinem verfassungs-
rechtlich garantierten allgemeinen Persönlichkeitsrecht betroffen.

Ohne die Zustimmung eines Elternteils kann das Kind also nicht wirksam in die 
Verbreitung und Veröffentlichung dieser einwilligen. Selbiges gilt nach einer Ent-
scheidung des AG Menden (Urteil vom 03.02.201, Az. 4 C 526/09) für geschäfts-
unfªhige Kleinkinder: Auch bei diesen ist die persºnlichkeitsrechtliche Einwilligung 
von einem gesetzlichen Vertreter einzuholen. In dem der Entscheidung zugrunde 
liegenden Fall hatte der nichteheliche Vater mehrere Fotos seines Kindes in das 
soziale Netzwerk www.meinvz.net gestellt. Die durch vorheriges Urteil allein sorge-
berechtigte Mutter verklagte (im Namen ihres Kindes) den Vater darauf, die Kinder-
fotos aus dem Netz zu nehmen und nicht erneut zu veröffentlichen. Das Gericht gab 
ihr Recht; gegen den Vater erging eine einstweilige Verf¿gung. Das Gericht begr¿n-
dete den Unterlassungsanspruch des Kindes mit einer Verletzung seines Persºn-
lichkeitsrechts. Da das nicht geschªftsfªhige Kleinkind nicht selbst in die Verbrei-
tung und Verºffentlichung der Fotos im Netz einwilligen konnte, sei die Zustimmung 
einer sorgeberechtigten Person notwendig gewesen. Die alleinerziehende Mutter 
verweigerte diese jedoch. Der Vater handelte somit gegen den erkennbaren Willen 
der sorgeberechtigten Mutter und damit rechtswidrig. Besonders problematisch war 
allerdings, dass er die Bilder ohne Zugangsbeschrªnkung in meinVZ eingestellt 
hatte. In dem beliebten sozialen Netzwerk kann sich jedermann kostenlos anmel-
den ï somit waren die Bilder des Kindes de facto auch f¿r jeden Nutzer sichtbar. 
Das Gericht hat bewusst offen gelassen, ob der Fall anders zu beurteilen gewesen 
wªre, wenn der Vater die Bilder nur seinem engsten Familien- und Freundeskreis 
zugänglich gemacht hätte. Gerade durch die besonderen Privatsphäreeinstellun-
gen, die auf jedes Fotoalbum oder auch das gesamte Proýl angewendet werden 
können, hätte er eine netzwerk- bzw. internetweite Veröffentlichung umgehen kön-
nen. So aber erging eine einstweilige Verfügung gegen den Vater: Er musste die Bil-
der vom Netz nehmen und erklären, eine erneute Veröffentlichung bzw. Verbreitung 
ï insbesondere im Internet und auf meinVZ ï zu unterlassen. Bei Zuwiderhandlung 
droht ihm die Zahlung eines Ordnungsgeldes in Hºhe von 250.000 ú sowie eine 
Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten.
Interessant ist auch eine weitere Anmerkung des Gerichtes; so schreibt es zu einer 
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mºglichen Einwilligung des Kleinkindes:

„Ist der Abgebildete geschäftsunfähig, bedarf es nämlich der Einwilligung des ge-
setzlichen Vertreters. Allenfalls bei einsichtsfähigen Minderjährigen wird als Aus-
þuss des Bestimmungsrechts des Minderjªhrigen eine Doppelzustªndigkeit ange-
nommen.“

Doch was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff ĂDoppelzustªndigkeitñ? 
Da es sich beim Recht am eigenen Bild um eine durch das Grundgesetz gesch¿tz-
te Rechtsposition handelt, die auch Minderjªhrigen in vollem Umfang zusteht, ist 
die Frage zu stellen, ob nicht auch Minderjªhrige, die in ihrer Entwicklung bereits 
(geistig) fortgeschritten sind, ein Wort bei der Aus¿bung dieses Rechts mitzure-
den haben sollten. Diese Rechtsfrage wird in verfassungsrechtlicher Hinsicht unter 
dem Stichwort ñGrundrechtsm¿ndigkeitñ diskutiert. Grundsªtzlich existieren keine 
starren gesetzlichen Regelungen, ab wann ein Kind selbst berechtigt sein soll, 
seine Grundrechte selbst geltend zu machen. Aus diesem Grund wird hªuýg an 
die individuelle Einsichtsfªhigkeit angekn¿pft. Ist sich ein Minderjªhriger also bei-
spielsweise bereits mit 11 Jahren aller (rechtlichen) Folgen einer Einwilligung in 
die Verºffentlichung und Verbreitung eines ihn darstellenden Fotos bewusst, muss 
auch er ï und nicht nur ein gesetzlicher Vertreter ï nach einer entsprechenden 
Zustimmung gefragt werden. In der Regel muss davon ausgegangen werden, dass 
ein Jugendlicher mit 14 Jahren einsichtsfªhig ist (so auch LG Bielefeld, Urteil vom 
18.09.2007, Az. 6 O 360/07); eine entsprechende gesetzliche Regelung ýndet sich 
ausnahmsweise etwa auch in Ä 5 RelKErzG (Gesetz ¿ber die religiºse Kindererzie-
hung) bezüglich der Wahl des religiösen Bekenntnisses.
Rechtliche Probleme ergeben sich auch dann, wenn sich ihr Kind in einem ï so 
die Sprache des Gesetzes ï ĂZustand der Bewusstlosigkeit oder vor¿bergehen-
den Stºrung der Geistestªtigkeitñ beýndet. Willenserklªrungen, die wªhrenddessen 
abgegeben werden, sind nichtig, Ä 105 Abs. 2 BGB. Hat Ihr Kind im Rahmen der 
ersten Partyerfahrungen also einmal (deutlich) zu tief ins Glas geschaut, ist eine 
womºglich abgegebene persºnlichkeitsrechtliche Einwilligung nichtig; eine Anferti-
gung und Verbreitung von Fotos ist sodann von Anfang an rechtswidrig.

| Widerruf und Anfechtung der zuvor erteilten Einwilligung | 

Was kºnnen Sie jedoch unternehmen, wenn das (sprichwºrtliche) Kind schon in 
den Brunnen gefallen ist und tatsächlich rechtswirksam eingewilligt wurde? Haupt-
sªchlich stehen daf¿r zwei Rechtsinstitute zur Verf¿gung: Die Anfechtung (siehe 


